
BETEILIGUNGSEXEMPLAR 15.05.2026 – 17.06.2026 

Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Sarnow-Hermannshof“ der Gemeinde Sarnow 

Entwurfsfassung 12-2025 

Nach Einschätzung der Gemeinde Sarnow wesentliche, bereits vorliegende 

umweltbezogene Stellungnahmen: 

- Landkreis Vorpommern Greifswald vom 30.05.2022 mit einzelnen Fachbehörden: 

o Sachgebiet Bauleitplanung/Denkmalschutz 

o Sachgebiet Abfallwirtschaft/Immissionsschutz 

o Sachgebiet Wasserwirtschaft 

o Sachgebiet Verkehrsstelle 

o Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz 

 

- Landkreis Vorpommern Greifswald vom 22.07.2022 mit einzelnen Fachbehörden: 

o Sachgebiet Naturschutz 

 

- Landkreis Vorpommern Greifswald vom 09.08.2022 mit einzelnen Fachbehörden: 

o Sachgebiet Naturschutz 

 

- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern - Ueckermünde vom 

13.06.2022 

 

- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern - Stralsund vom 

30.05.2022 

 

- Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie vom 07.01.2025 

 

- Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern - Forstamt Neubrandenburg vom 

30.05.2022 

 

- Bergamt Stralsund vom 19.05.2022 

 

- Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald vom 20.05.2022 

 

- NABU Mecklenburg-Vorpommern vom 16.05.2022 







Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32 Standort:

Amt:
Sachgebiet:

Leipziger Allee 26
17389 Anklam

Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz
Bauleitplanung/Denkmalschutz

Amt Anklam-Land
für die Gemeinde Sarnow
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Auskunft erteilt: Herr Streich
Zimmer: 245
Telefon: 03834 8760-3142
Telefax: 03834 876093142
E-Mail: Viktor.Streich@kreis-vg.de

Sprechzeiten
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung

Aktenzeichen: 01617-22-46 Datum: 30.05.2022

Grundstück:

Lagedaten:

Vorhaben:

Sarnow, OT Sarnow, ~

Gemarkung Sarnow, Flur 1, Flurstücke 39/1, 39/2, 41 /4, 42/4, 41 /5, 42/5, 45

Bebauungsplan Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof' der Gemeinde Sarnow
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 1488-2022

Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
hier: Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof"

der Gemeinde Sarnow

Sehr geehrte Damen und Herren,

Grundlage für die Erarbeitung der Gesamtstellungnahme bildeten folgende Unterlagen:
- Anschreiben des bevollmächtigten Planungsbüros vom 26.04.2022 (Eingangsdatum 03.05.2022)
- Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 vom 21.03.2022
- Vorentwurf der Begründung des B- Planes Nr. 4 vom 21.03.2022 (mit Vorentwurf zum
Umweltbericht von Januar 2022)

Das dargestellte Vorhaben wurde von den Fachämtern des Landkreises Vorpommern-Greifswald
beurteilt. Die Stellungnahmen der einzelnen Sachgebiete sind im Folgenden zusammengefasst.
Bei der Umsetzung des Vorhabens sind die darin enthaltenen Bedingungen, Auflagen und
Hinweise zu beachten und einzuhalten. Sollten Sie Nachfragen oder Einwände zu den einzelnen
Stellungnahmen haben, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Ansprechpartner:

1. Gesundheitsamt

1.1 SG Hygiene-, Umweltmedizin und Hafenärztlicher Dienst

Die fachliche Stellungnahme des Gesundheitsamtes wird (sobald hier vorliegend) nachgereicht.

2. Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz

2.1 SG Bauleitplanung/Denkmalschutz
2.1.1 SB Bauleitplanung

Bearbeiter: Herr Streich; Tel.: 03834 8760 3142

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Hausanschrift
Feldstraße 85 a
17489 Greifswald

Telefon: 03834 8760-0
Telefax: 03834 8760-9000

Postanschrift
Postfach 11 32
17464 Greifswald

Internet: www.kreis-vq.de
E-Mail: posteingang@kreis-vg.de

Bankverbindungen

Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE96 1505 0500 0000 0001 91
BIC: NOLADE21GRW

Gläubiger-Identifikationsnummer
DE 11 ZZZ00000202986

Sparkasse Uecker-Randow
IBAN: DE81150504003110000058
BIC: NOLADE21PSW
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Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den Vorschriften des
BauGB und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschritten geprütt.

Die Planungsziele, welche mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 angestrebt werden, sind
nachvollziehbar und werden mitgetragen.

Im weiteren Planverfahren sind folgende Hinweise, Anregungen und Bedenken zu beachten:

1. Die Gemeinde Sarnow verfügt über keinen wirksamen Flächennutzungsplan (FNP).

Der Bebauungsplan Nr. 4 unterliegt damit der Genehmigungspflicht.
Bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplans für das Gemeindegebiet, sind die

2. Die in der Planzeichnung festgesetzten Grünflächen, Verkehrsfläche mit der
Zweckbestimmung �"privater Wartungsweg" und Maßnahmenflächen sind an relevanten
Stellen zu vermaßen.

3. In der Planzeichnung gibt es noch weiß belassenen Stellen, welche keiner Bodennutzung
zugeordnet wurden. AIie in der Planzeichnung dargestellten Planzeichen sind in die
Planzeichenerklärung aufzunehmen und zu erklären. Die in der Planzeichnung verbliebenen
weißen Flächen sind zwingend einer Bodennutzung zu zuordnen.

4. Das Planzeichen für die Flurstücksnummer 38 ist nicht zweifelsfrei lesbar. In der
Planzeichnung sind alle festgesetzten Planzeichen gut lesbar darzustellen.

5. Die in der textlichen Festsetzung 1.1.3 getroffene Regelung ist rechtseindeutig zu formulieren.
Zu beachten ist, dass diese Regelung (landwirtschaftliche Nutzung der Fläche) der
festgesetzten Bodennutzung nicht entgegen stehen darf. In der Begründung ist die geplante
Nutzung zu erläutern.

6. Die in der textlichen Festsetzung 1.1.4 getroffene zeitliche Befristung ist zu unbestimmt. Diese
Regelung ist zeitlich bestimmt zu formulieren.

7. In sämtlichen Beteiligungsschriften ist gemäß dem Aufstellungsbeschluss die Bezeichnung des
Aufstellungsverfahrens zu vereinheitlichen (Bebauungsplan oder vorhabenbezogener
Bebauungsplan).

8. Im Übersichtsplan ist der dargestellte Kreis aus Gründen der erforderlichen Anstoßwirkung,
durch Flächendarstellung des B- Plans Nr. 4 zu ersetzen.

9. Die Sicherstellung der erforderlichen Löschversorgung ist nachzuweisen.

10. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen ist gemäß $ 1a Abs. 2
Satz 4 BauGB zu begründen.

11. Es ist die Vereinbarkeit mit den naturschutzrechtlichen sowie den forstrechtlichen
Rechtsbestimmungen und die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung nachzuweisen.

12. Zum vorgeschlagenen Umfang und Detaillierungsgrad der erforderlichen Umweltprüfung
gemäß im Vorentwurf vorliegenden Umweltbericht bestehen keine Einwände.

2.1.2 SB Denkmalschutz

Die fachliche Stellungnahme des SB Denkmalschutz wird (sobald hier vorliegend) nachgereicht.
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2.2 SG Naturschutz

Die fachliche Stellungnahme des SG Naturschutz wird (sobald hier vorliegend) nachgereicht.

3. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
3.1 SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz
3.1.1 SB Abfallwirtschaft/Bodenschutz

Bearbeiterin: Frau Werth; Tel.: 03834 8760 3236

Unter Berücksichtigung der in den Planungsunterlagen bereits enthaltenen Belange bestehen
seitens der unteren Abfall- und unteren Bodenschutzbehörde des LK VG keine Einwände
gegen das o.g. Vorhaben.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind im Planungsbereich keine Altlasten oder andere
Bodenverunreinigungen bekannt.

3.1.2 SB Immissionsschutz
Bearbeiter: Herr Plünsch; Tel.: 03834 8760 3238

Seitens der unteren Immissionsschutzbehörde bestehen zum o.g. Vorhaben keine Einwände.

3.2 SG Wasserwirtschaft
Bearbeiter: Herr Schoß; Tel.: 03834 8760 3259

Die untere Wasserbehörde stimmt dem o.g. Vorhaben unter Berücksichtigung folgender Auflagen
und Hinweise zu:

Auflagen:

Rohrleitungen und Uferbereiche von Gewässern II. Ordnung (z.B. Gräben) sind entsprechend§ 38
Wasserhaushaltsgesetz in einem Abstand von mind. 5 Metern ab Böschungsoberkante von einer
Bebauung auszuschließen / von dem geplanten Bauvorhaben freizuhalten.

Sollte eine Kreuzung von Gewässern II. Ordnung (offene und verrohrte Gräben) vorgesehen sein,
ist gemäß § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit §§ 82 und 118
Landeswassergesetz M-V (LWaG) eine wasserrechtliche Zustimmung beim Landkreis
Vorpommern-Greifswald, untere Wasserbehörde, einzuholen (Ansprechpartner: Herr Schoß, Ei
03834 I 8760 3259). Dazu ist das Bauausführungsprojekt mit den detaillierten Angaben zur
Gewässerkreuzung einzureichen. Die Stellungnahme des zuständigen Wasser- und
Bodenverbandes ist den Antragsunterlagen beizufügen.

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung
- AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI. 2017 Teil I Nr. 22) ist einzuhalten.

Nach § 62 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dürfen Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen
und Behandeln von wassergefährdenden Stoffen nur entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden.

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle einer
Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere Wasserbehörde zu
benachrichtigen.

Sollten bei den Erdarbeiten Dränagen oder auch andere hier nicht erwähnte
Entwässerungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder
funktionstüchtig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trocken gefallen sind.
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Das o.g. Plangebiet befindet sich in keiner rechtkräftigen Trinkwasserschutzzone.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Planbereich Vorflutgräben, Gewässer II. Ordnung
befinden.
Für die Unterhaltung dieser Gewässer ist der Wasser- und Bodenverband �Untere Peene"
verantwortlich, deren Stellungnahme anzufordern ist.

4. Straßenverkehrsamt
4.1 SG Verkehrsstelle

Bearbeiter: Herr Freitag; Tel.: 03834 8760 3616

Seitens des Straßerverkehrsamtes bestehen zum o.g. Vorhaben (entsprechend eingereichter
Unterlagen) grundsätzlich keine Einwände, wenn neben den unter Pkt. 8.5 genannten,

nachfolgende Auflagen eingehalten werden:

- bei der Ausfahrt vom B-Plan - Gebiet auf die Straße ausreichend Sicht vorhanden ist,

durch (auch zu einem späteren Zeitpunkt geplante) Bebauung, Bepflanzung, parkende Fahrzeuge
oder Werbeanlagen Sichtbehinderungen für Verkehrsteilnehmer nicht entstehen,
- Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden (Von einer Solaranlage verursachte intensive
Blondungon sind Boeinträchtigungen des Eigentums im Sinne von S 1004 /Abs. 1 BGB, die vom
Eigentümer des Nachbargrundstücks nicht zu dulden sind, OLG Karlsruhe, 13.12.2013 - 9 U

184/11 und OLG Düsseldorf, 21.07.2017, Az.: 1-9 U 35/17)

- zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gibt es keine weiteren Hinweise seitens
der unteren Straßenverkehrsbehörde

5. Ordnungsamt
5.1 SG Brand- und Katastrophenschutz

5.1.1 SB Katastrophenschutz
Bearbeiterin: Frau Glöde; Tel.: 03834 8760 284

Zu dem Vorentwurf ,,Bebauungsplan 4 Solarpark Sarnow-Hermannhof" (Stand 21.03.2022),
Aussagen zu dem Punkt 8.8 Kampfmittel Seite 28, ergeben sich keine weiteren Ergänzungen.

Pfad: Amt-Anklam-Land.de/category/bauleitplanung

Mit freundlichen Grüßen



Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Der Landrat 

  

  

  

   

    

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32 Besucheranschrift: Leipziger Allee 26 
17389 Anklam 

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 

Br Sachgebiet: Bauleitplanung/Denkmalschutz 

Auskunft erteilt: Herr Streich 

Amt Anklam-Land a ı ne 
3 : Lili - Telefon: E 

für die Gemeinde Sarnow Telefax: 03834 876093142 
Rebelower Damm 2 ah E-Mail: Viktor.Streich@kreis-vg.de 

"beBPo: Landkreis Vorpommern-Greifswald 
- Zentrale Poststelle 

17392 Spantekow 2 
  

Sprechzeiten 

Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung 

  

Aktenzeichen: 01617-22-46 Datum: 09.08.2022 

Grundstück: Sarnow, OT Sarnow, - 

Lagedaten: Gemarkung Sarnow, Flur 1, Flurstücke 39/1, 39/2, 41/4, 42/4, 41/5, 42/5, 45 

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof" der Gemeinde Sarnow 
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach 8 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 1488-2022 
  

Ergänzung zur Gesamtstellungnahme 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erhalten Sie als Ergänzung zur Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern- 
Greifswald vom 30.05.2022 die Stellungnahme des SG Naturschutz, Bearbeiterin ist Frau Weißig, 

Tel. 03834 8760 3266. 
Ich möchte Sie bitten, diese bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten. 

Städtebaulicher Vertrag 

Befindet sich die Kompensationsmaßnahme nicht auf dem Eingriffsgrundstück, ist der Nachweis 
der Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die Maßnahmen sind durch Sicherung der 
Grunddienstbarkeit und einer Vereinbarung zwischen dem Erschließungsträger, dem 

Grundstückseigentümer, der Gemeinde und der unteren Naturschutzbehörde vertraglich zu 
binden. 

Dabei ist inhaltlich zu regeln, dass der Eigentümer der Grundstücke die 

Kompensationsmaßnahmen dauerhaft (erst mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der 

Eingriff rückabgewickelt) für Zwecke des Naturschutzes zu sichern hat. Die Dienstbarkeit ist im 

Grundbuch in Abt. Il an erster Rangstelle und vor Grundpfandrechten in Abteilung Ill einzutragen. 

Die Sicherung und der Nachweis der Flächenverfügbarkeit der Kompensationsmaßnahmen 

bzw. artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist verbindlich zum Zeitpunkt des Beschlusses 

der Satzung des Bebauungsplanes bzw. bei Planstand nach $ 33 BauGB sicherzustellen. 

Die Eintragung der Dienstbarkeit ist der unteren Naturschutzbehörde zeitnah 

nachzuweisen. 

  

  

  

Landkreis Vorpommern-Greifswald Bankverbindungen Eais ei 

Hausanschrift Postanschrift Sparkasse Vorpommern Parsassa LECKer andow 
Feldstraße 85 a Postfach 11 32 IBAN: DE96 1505 0500 0000 000191 IBAN: DES1 1505 0400 3110 0000 58 
17489 Greifswald 17484 Greifswald BIC:  NOLADE21GRW BIC:  NOLADE21PSW 

Telefon: 03834 8760-0 Internet: www.kreis-vg.de Gläubiger-Identifikationsnummer 
Telefax: 03834 8760-9000 E-Mail: posteingang@kreis-vg.de DE11ZZZ00000202986



Seite: 2 09.08.2022 

01617-22-46 
  

Vor Ergehen der abschließenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehörde der 
städtebauliche Vertrag vor Unterzeichnung, zur Prüfung vorzulegen. In dem Vertrag ist die 
Verpflichtung zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch ggf. 
der CEF, VM und FCS Maßnahmen zu sichern. Die untere Naturschutzbehörde ist als 

Vertragspartner im städtebaulichen Vertrag zu führen. 

Mit freundlichen Grüßen 
| Im Auftrag 

        

   
ei AL £- 

Viktor Streich .... u 

Sachbearbeiter 

Quellenangaben 

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBI. | S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26. April 2022 (BGBl. | S. 674) 

LBauO M-V Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. 
M-V 2015, S. 344) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021(GVOBI. M-V 
S. 682) 

VwVfG M-V Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 6. Mai 2020 (GVOBI. M-V S. 410, 465) 

DSchG M-V Denkmalschutzgesetz vom 06. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 12) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383,392) 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 
29. Juli 2009 BGBl. I S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz) vom 
23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228) 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBl. | S. 502), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 
27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) 

LBodSchG M-V Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 759, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219) 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2020; (BGBl. I S. 1408) 

LWaG Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. November 1992 
(GVOBI. M-V 1992, S. 669) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)
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LWaldG Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz) vom 
27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870) zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219). 

VwKostG M-V  Verwaltungskostengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesverwaltungskostengesetz) vom 04. Oktober 1991 (GVOBI. M-V 1991 
S. 366, 435) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Mai 2019 
(GVOBI. M-V S. 158) 

BauGebVO M-V Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der 
Bauaufsicht (Baugebührenverordnung) vom 10. Juli 2006 (GVOBI. M-V 2006 
S. 588, 666) zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. November 2019 
(GVOBI. M-V S. 695)





Landkreis Vorpommern-Greifswald 
Der Landrat 

  

  

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32 Besucheranschrift: Leipziger Allee 26 
17389 Anklam 

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz 

ri Sachgebiet: Bauleitplanung/Denkmalschutz 
  

Auskunft erteilt: Herr Streich 

Amt Anklam-Land Adpen 245 , 
aa . elefon: i für die Gemeinde Sarnow 03834 8760-3142 ? 8 . Telefax: 03834 876093142 
Rebelower Damm 2 26, Jul; 2029 E-Mail: Viktor.Streich@kreis-vg.de 
17392 Spantekow beBPo: Landkreis Vorpommern-Greifswald 

- Zentrale Poststelle 
  

Sprechzeiten 
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung 

  

Aktenzeichen: 01617-22-46 Datum: 22.07.2022 

Grundstück: Sarnow, OT Sarnow, - 

Lagedaten: Gemarkung Sarnow, Flur 1, Flurstücke 39/1, 39/2, 41/4, 42/4, 41/5, 42/5, 45 

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof" der Gemeinde Sarnow 
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach $ 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 1488-2022 
  

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erhalten Sie als Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern- 

Greifswald vom 30.05.2022 die Stellungnahme des SG Naturschutz, Bearbeiterin ist Frau Weißig, 
Tel. 03834 8760 3266. 

Ich möchte Sie bitten, diese bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten. 

Seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht zum 

0. g. Vorhaben unter Beachtung und Berücksichtigung nachstehender Forderungen folgende 

Stellungnahme: 

Umweltbericht 

Es ist entsprechend 8 2 Abs. 4 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach 8 1 Abs. 6 

Nr. 7 und $ 1a in der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23.09.04, in der jetzt gültigen 

Fassung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 

werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden. 

Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die 

Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, 

was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach 

Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann. 

  

  

Landkreis Vorpommern-Greifswald Bankverbindungen dieser 

Hausanschrift Postanschrift Sparkasse Vorpommern Sparkasse Uecker-Randow 
Feldsiraße 85 a Postfach 11 32 IBAN: DE86 1505 0500 0000 0001 91 IBAN: DEB1 1505 0400 3110 0000 58 
17489 Greifswald 17464 Greifswald BIC:  NOLADE21GRW BIC: NOLADEZIPSW 

Telefon: 03834 8760-0 Internet: www.kreis-vg.de Gläubiger-Identifikationsnummer 
Telefax: 03834 8760-9000 E-Mail: posteingang@kreis-vg.de DE11ZZZ00000202986  
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Mit der Änderung des BauGB und des UVPG des Bundes ist ein zusätzliches Schutzgut zu 

bewerten. Es handelt sich um das Schutzgut Fläche, welches losgelöst vom Schutzgut Boden zu 

betrachten ist. 

Die Grünlandflächen befinden sich auf Moorstandorten. Moorstandorte sind grundsätzlich von 

einer Bebauung ausgeschlossen. 

Zusätzlich sind Teile der Grünlandflächen im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan als 

Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege mit besonderer Bedeutung ausgewiesen. 

Die Ziele dies Vorbehaltsgebiets lassen sich mit der vorliegenden Planung nicht vereinbaren und 

schließen ebenfalls eine Überbauung aus. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Belange des speziellen Artenschutzes 

Die Zuständigkeit für Entscheidungen nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG befindet sich seit dem 1.7.2012 

entsprechend 8 6 des NatSchAG M-V in der jetzt gültigen Fassung bei den unteren 

Naturschutzbehörden. 

Nach 8 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschützt: 

  

. Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97 

. Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG 

. Europäische Vogelarten 

. Tier und Pflanzarten, die in einer Rechtsverordnung nach 8 54 Abs. 1 aufgeführt sind; 

Streng geschützt sind laut 8 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG: 

. Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97 

. Arten des Anhanges IV der Richtlinie 92/43/EWG 

. Tier und Pflanzenarten die in einer Rechtsverordnung nach 8 54 Abs. 2 BNatSchG 

aufgeführt sind. 

Nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. 
wildiebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2, 
wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. 
wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung. Bei 

Betroffenheit besonders oder streng geschützter Arten ist eine Ausnahme zu beantragen. Einer
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Ausnahme nach $ 45 Abs. 7 BNatSchG dürfen die dort genannten Bestimmungen der EG- 

Vogelschutzrichtlinie und der FFH- Richtlinie nicht entgegenstehen. 

Gemäß 8 3 Nr. 5 Naturschutzausführungsgesetz M-V ist ab Juli 2012 der Vollzug der 

Zugriffsverbote aus der artenschutzrechtlichen Regelzuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde 

ausgenommen und liegt daher bei der unteren Naturschutzbehörde. 

Dem Kartierungsumfang (Kartierung nach HzE 2018) (Reptilien, Amphibien, Fledermäuse, 

Höhlenbaumerfassung und Avifauna) wird zugestimmt. 

Gesetzlicher Baumschutz 

Gemäß 8 18 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar 
2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 100 
Zentimetern (gemessen in 1,30 Meter Höhe vom Erdboden) gesetzlich geschützt. 

Nach 8 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, 

die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, 
verboten. 

Gesetzlicher Biotopschutz 

Um die gesetzlich geschützten Biotope ist ein Pufferstreifen von 20m einzuhalten. Nur unter 

dieser Voraussetzung sind die Erhaltungsziele nach Vorgabe des 8 20 Abs. 1 NatSchAG M-V zu 
gewährleisten. 

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen 

Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung folgender Biotope in 
der Anlage 1 zu diesem Gesetz beschriebenen Ausprägung führen können, sind unzulässig. 
Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die 

Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus 

überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig ist. Bei Ausnahmen, die aus 

überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des 8 15 
Abs. Abis 6 BNatSchG über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Anwendung. 

Städtebaulicher Vertrag 

Befindet sich die Kompensationsmaßnahme nicht auf dem Eingriffsgrundstück, ist der Nachweis 

der Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die Maßnahmen sind durch die Sicherung der 

Grunddienstbarkeit 

Für die externen Flurstücke, auf denen die Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden, ist die 

Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der unteren 

Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald vorzunehmen. Dabei ist inhaltlich 

zu regeln, dass der Eigentümer der Grundstücke die Kompensationsmaßnahmen dauerhaft (erst 

mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der Eingriff rückabgewickelt) für Zwecke des 

Naturschutzes zu erhalten hat. Die Dienstbarkeit ist im Grundbuch in Abt. Il an erster Rangstelle 

und vor Grundpfandrechten in Abteilung Ill einzutragen. Die Eintragung der Dienstbarkeit ist der 

unteren Naturschutzbehörde spätestens 1 Jahr nach Erteilung der Genehmigung nachzuweisen. 

Vor Ergehen der abschließenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehörde der 

städtebauliche Vertrag vor Unterzeichnung, zur Prüfung vorzulegen. In dem Vertrag ist die 

Verpflichtung zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch ggf. 

der CEF, VM und FCS Maßnahmen zu sichern. Die untere Naturschutzbehörde ist als 

Vertragspartner im städtebaulichen Vertrag zu führen.
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag _ a    
Viktor, 

Sachbearbeiter 

Quellenangaben 

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. | S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

26. April 2022 (BGBl. | S. 674) 

LBauO M-V Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. 

M-V 2015, S. 344) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021(GVOBI. M-V 
S. 682) 

VwVfG M-V Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 6. Mai 2020 (GVOBI. M-V S. 410, 465) 

DSchG M-V Denkmalschutzgesetz vom 06. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 12) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383,392) 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 

29. Juli 2009 BGBl. | S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

18. August 2021 (BGBl. | S. 3908) 

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz) vom 

23. Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 08. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228) 

BBodSch6G Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBl. | S. 502), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 

27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) 

LBodSchG M-V Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 759, zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219) 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. | S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2020; (BGBl. I S. 1408) 

LWaG Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. November 1992 

(GVOBI. M-V 1992, S. 669) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228) 

LWaldG Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz) vom 
27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870) zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 05. Juli 2018, (GVOBI. M-V S. 219). 

VwKostG M-V  Verwaltungskostengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesverwaltungskostengesetz) vom 04. Oktober 1991 (GVOBI. M-V 1991 
S. 366, 435) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Mai 2019 
(GVOBI. M-V S. 158) 

BauGebVO M-V Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der 

Bauaufsicht (Baugebührenverordnung) vom 10. Juli 2006 (GVOBI. M-V 2006 
S. 588, 666) zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. November 2019 

(GVOBI. M-V S. 695)
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Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange ($ 4 Abs.2 BauGB) 

Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Sarnow-Hermannshof" 

Ihr Schreiben vom: 26.04.2022 (eingegangen im StALU VP Dienstelle Stralsund am 29.04.2022) 

Stellungnahme Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehörde 

Sehr geehrter Herr Braun, 

aus agrarstruktureller Sicht sollten Solar- und Photovoltaikanlagen im Außenbereich auf versiegelten 
und Konversionsflächen errichtet werden. 

Bei Ackerflächen mit bis zu 20 Bodenpunkten bestehen aus agrarstruktureller Sicht ebenfalls keine 
Bedenken zur Errichtung von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen. 

Eine landwirtschaftliche Pflanzenproduktion auf Ackerflächen mit bis zu 20 Bodenpunkten ist 

zunehmend Risiken ausgesetzt, welche die Wirtschaftlichkeit stark einschränken. Daher bestehen aus 
agrarstruktureller Sicht keine Bedenken zur Errichtung von Solaranlagen auf Ackerflächen mit derart 
geringer Bodenwertigkeit. 

Auch das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V 2016) formuliert 
so u. a. die Minimierung des Entzugs landwirtschaftlicher Flächen als Grundsatz der Raumordnung. 

Zwar dürfen nur landwirtschaftliche Flächen ab der Wertzahl 50 nicht in eine andere Nutzung 
umgewandelt werden, was aber nicht der Auffassung widerspricht, dass Standorte mit mehr als nur 20 

Bodenpunkten generell der landwirtschaftlichen Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln oder von 
Biomasse vorbehalten bleiben sollen. 

  

Allgemeine Datenschutzinformation: 

Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von 

Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: 

Art. 6 Abs. 1 eDSGVO i.V.m. $4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 
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Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt-Vorpommern Telefax: 039771 / 44-235 
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de



Dieser Umstand muss in der Abwägung ausreichend Beachtung finden und nicht schon deshalb 
Ablehnung erfahren, weil Ziele der Raumordnung dem nicht ausdrücklich entgegenstehen, wohl aber 
Ziele der Agrarstruktur. 
Allerdings handelt es sich im Geltungsbereich um Böden von minderwertiger Bodengüte. 
Die durchschnittliche Ackerzahl (AZ) der landwirtschaftlichen Flächen des Geltungsbereiches beträgt 
23 Bodenpunkte (BP). 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von 
Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch 
genommen werden. LEP M-V, 5.3 (9) Energie 
Die gewählte Lage des Vorhabens kommt dieser F estlegung nicht nach. 
Auch dieser Umstand ist im Abwägungsprozess zu berücksichtigen. 

Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die Stellungnahme gesondert von der 
Dienststelle Stralsund des SCALU Vorpommern. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

T: £& 

a, 
Were 

Domagalski
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(bitte bei Schriftverkehr angeben) 

Stralsund, 30.05.22 

Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Sarnow-Hermannshof“ der Gemeinde Sarnow 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übergabe der Unterlagen zum im Betreff genannten Vorhaben. 

Auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen wird festgestellt, dass durch das B-Plangebiet 

keine naturschutzrechtlichen Belange, die durch das StALU VP zu vertreten sind, berührt 
werden. 

Das Plangebiet tangiert mit den Flurstücken 41/4 und 42/4 der Flur 1 der Gemarkung Sarnow den 

Peene-Süd-Kanal — PSK — (Gewässer 1. Ordnung). Das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
vertreten durch das StALU VP, ist für die Unterhaltung des PSK zuständig. 

Weiterhin befindet sich das Plangebiet in der Flussgebietseinheit (FGE) Oder im 
Wasserrahmenrichtlinien- (WRRL-) Planungsgebiet Stettiner Haff und hier im Bearbeitungsgebiet 

der Bewirtschaftungsvorplanung Zarow-Landgraben. Der WRRL-berichtspflichtige PSK 
(Wasserkörper ZALA-0200) verläuft entlang der westlichen Verfahrensgrenze. Federführend für 
die Umsetzung der EG-WRRL ist hier ebenfalls das StALU VP. 

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) stellt den Mitgliedstaaten das Ziel, innerhalb 

realisierbarer Zeiträume einen „guten Zustand“ der Gewässer herzustellen. Gemäß dieser 

Richtlinie und den in der Folge erlassenen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes M-V 
hatte die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes bis Ende 2009 Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme zur Erreichung der Umweltziele in den Gewässern Mecklenburg- 
Vorpommerns aufzustellen. Die Fortschreibung für den dritten Bewirtschaftungszeitraum 2022 

bis 2027 wurde 2021 durchgeführt. Mit Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger Nr. 54/2021 vom 
20. Dezember 2021 (AmtsBl. M-V/ AAZ. 2021 S.641) wurden die das Land M-V betreffenden 

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme für die Flussgebietseinheiten (FGE) Elbe, 
Oder, Schlei/Trave und Warnow/Peene zur Umsetzung der WRRL für den dritten 

Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 2027 für behördenverbindlich erklärt ($ 130a Abs. 4 LWaG). 

Als ein künstliches Fließgewässer ist der PSK nach 8 27 WHG so zu bewirtschaften, dass eine 
Verschlechterung seines ökologischen Potentials und chemischen Zustandes vermieden und 

das „gute ökologische Potential“ und der ‚gute chemische Zustand“ bis 2027 erreicht wird. 
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Aufgrund erheblicher struktureller Defizite, fehlender ökologischer Durchgängigkeit und einer 

„schlechten“ biologischen Ausstattung erreicht der PSK derzeit erst das „schlechte ökologische 

Potential“. 

Für den dritten Bewirtschaftungszeitraum (2021-2027) wurden im Bewirtschaftungsplan für die 

FGE Oder zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele für den PSK Maßnahmen ausgewiesen, 

wie u. a. Reduzierung von Nährstoffeinträgen, Untersuchen/ Prüfen von Möglichkeiten, die 

ökologische Durchgängigkeit des PSK am Pumpwerk Dersewitz, Wehr Neuenkirchen und Wehr 

Boldekow wiederherzustellen und Durchführung einer modifizierten Gewässerunterhaltung nach 

Maßgabe eines Gewässerentwicklungs- und Pflegeplans (GEPP). 

Gemäß Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt M-V „Bauen und andere 

Maßnahme im Gewässerentwicklungsraum“ vom 21.04.2021 darf im 

Gewässerentwicklungskorridor keine Nutzung ausgeführt werden, die geeignet ist, die 

Zielerreichung oder die Durchführung von Maßnahmen zur WRRL- Zielerreichung zu 

beeinträchtigen oder zu vereiteln. 

Das Plangebiet tangiert den Gewässerentwicklungskorridor des PSK. Der Gewässerkorridor 

besteht aus Gewässersohle, beidseitiger Böschung und beidseitigem ca. 7 m breiten 

Gewässerrandstreifen ab Böschungsoberkante (LUNG 2015). 

Bei Umsetzung der nachfolgend genannten Forderungen bestehen aus Sicht des 

Unterhaltungspflichtigen und der Wasserrahmenrichtlinie gegen das Vorhaben keine 

Bedenken: 

1. Der Gewässerentwicklungskorridor des PSK ist von jeglicher Bebauung (neben den 

Solaranlagen auch Zaunanlagen, e.t.c.) freizuhalten. Die Baugrenze im westlichen 

Plangebiet ist aus dem ca. 7 m breiten Gewässerrandstreifen (ab Böschungsoberkante) 

herauszulegen. Gegebenenfalls ist der Randstreifen aus dem Verfahrensgebiet des B- 

Plangebietes ganz herauszunehmen. 

2. Für die Mitarbeiter des StALU VP, sowie ihrer u. a. für Unterhaltungszwecke beauftragten 

Firmen ist eine ungehinderte Zuwegung entlang des PSK über das Gelände zu 

gewährleisten. 

3. Es ist darauf zu achten, dass der Uferbereich und der Gewässerrandstreifen infolge 

Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Photovoltaikanlage nicht beschädigt werden. 

Entdeckte Schäden sind dem StALU VP - (Ansprechpartner: Fr. Zimmer, Tel.: 039771-44165 

oder Fax: 039771-44235, c.zimmer@staluvp.mv-regierung.de) mitzuteilen und durch den 

Verursacher auf seine Kosten in Abstimmung mit dem StALU VP zu beseitigen. 

Im Übrigen gelten die Artikel 1 und 4 der EG-WRRL, die jede nachteilige Änderung des 

Zustandes eines Oberflächengewässers (Verschlechterungsverbot) untersagen, wobei alle 

Oberflächengewässer zu schützen, zu verbessern und zu sanieren sind, mit dem Ziel, einen 

guten Zustand der Oberflächengewässer (Verbesserungsgebot) zu erreichen. Künftige 

Nutzungen dürfen die WRRL-Zielerreichung nicht gefährden und zu keiner Verschlechterung 

des Gewässerzustandes führen. 

Hinweise 
Anzeigepflicht nach $ 82 Abs. 1 LWaG 

Die Errichtung, Beseitigung oder wesentliche Änderung wasserrechtlich zulassungsfreier 

baulicher Anlagen an, in, über und unter oberirdischen Gewässern ist rechtzeitig vor Beginn der 

Maßnahme beim Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald als zuständige 

Wasserbehörde anzuzeigen.



Das Planvorhaben wurde aus der Sicht der von meinem Amt zu vertretenden Belange des 

anlagenbezogenen Immissionsschutzes geprüft. Im Plangebiet befinden sich keine nach dem 

Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Anlagen. Ferner befindet sich das 
Plangebiet auch nicht im Einwirkbereich einer solchen Anlage. 

Aus Sicht der von meinem Amt zu vertretenden Belange des Abfallrechts bestehen keine 
Hinweise. 

Mit Heunifhn Gun 

M( KA 
Matthias Wolters -——— 

  

WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. 
I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBi. I S. 3901) 
LWaG - Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30.11.1992 (GVOBI. M-V S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 08.06.2021 (GVOBI. M-V S. 866) 

  

Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern ist mit der Speicherung und 
Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: 
Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. 8 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung- 

mv.de/Datenschutz.
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- Regionalbereich Nord - 

Standort Stralsund  
 

 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 
Frankendamm 17, 18439 Stralsund    

     
  
Stadtbau Architekten 
Architekt Lutz Braun 
Johannesstr. 1 
17034 Neubrandenburg 
 

 bearbeitet von: Frau Medenwald 

  Telefon (03831) 2697 - 59875 

  E-Mail: Simone.Medenwald 

@lagus.mv-regierung.de 

  Az:           LAGuS 5011-5-49957-1-2022 

  Vg.Nr.: IFAS 1233/2022-HST 

  Stralsund,  03.05.2022 

 
 

Hausanschrift: Telefon: (03831) 2697 - 59810 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern  
Frankendamm 17, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle.arbsch.hst@lagus.mv-regierung.de 
Postfach 2311 18410 Stralsund Internet:  www.lagus.mv-regierung.de 

 

 

Stellungnahme  
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern,  
Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Regionalbereich Nord, 
Standort Stralsund, 
zum Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Sarnow-Hermannshof“ der Gemeinde 
Sarnow 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kiskemper, 
 
die zur Stellungnahme vorgelegten Antragsunterlagen wurden gemäß Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1246) in der aktuell gültigen Fassung, 
i.V.m. der Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) 
vom 12.08.2004 (BGBl. I S.2179) in der aktuell gültigen Fassung, geprüft. 
 
Gegen das Vorhaben bestehen aus der Sicht des Arbeitsschutzes keine Einwendun-
gen, wenn es entsprechend den vorgelegten Unterlagen und arbeitsschutzrechtli-
chen Anforderungen ausgeführt wird. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
S. Medenwald 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
Hinweis: 
 
 

http://www.lagus.mv-regierung.de/
Sonja Kiskemper
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Pflichten des Bauherrn nach Baustellenverordnung 

Während der Vorbereitungs- und Ausführungsphase des Bauvorhabens sind vom 
Bauherrn die Anforderungen aus der Baustellenverordnung einzuhalten bzw. umzu-
setzen.  
In diesem Zusammenhang ist insbesondere für den Fall, dass an diesem Vorhaben 
mehrere Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander tätig werden, ein geeigneter 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zu bestellen sowie durch diesen 
eine Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage zusammenzustellen. 
Eine damit erforderlichenfalls verbundene Vorankündigung der Baumaßnahmen ist 
spätestens 14 Tage vor Baubeginn an das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, De-
zernat Stralsund zu übersenden. (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10. Juni 
1998 (BGBl. I, S. 1283)  
 
 
 
 
 



1

Sonja Kiskemper

Von: toeb@lung.mv-regierung.de
Gesendet: Montag, 23. Mai 2022 13:09
An: kiskemper@stadtbauarchitekten-nb.de
Betreff: 22128 - B-Plan Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof"

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben. 
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 
29.04.2022 keine Stellungnahme ab. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
Kathrin Fleisch 
 
 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 
Dezernat Personal, Haushalt 
Goldberger Straße 12b 
18273 Güstrow 
Tel. 03843/777-134 
Fax 03843/777-9134 
 
 
Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen 
ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).  
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz  



Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

stadtbau.architekten
Architekt BDA Lutz Braun
Johannesstraße 1
DE-17034 Neubrandenburg

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202200307

02.05.2022

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Nr.4  Solarpark  Sarnow-Hermannshof

Ihr Zeichen: 29.4.2022

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130

Sonja Kiskemper
Texteingabe
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M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

 (GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

 (TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
 deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
 tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
 bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
 vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
 und wissenschaftliche Vermessungen.
 Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
 Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
 sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
 kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
 Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
 mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
 Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
 in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
 sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
 Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
 Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
 Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
 Granitplatte. 
 Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
 Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
 bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
 bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
 bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
 groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
 phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
 festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
 Beobachtung von Bodensenkungen.
 Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
 werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
 (Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
 latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
 werden kann.
 Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
 („Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
 von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
 hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
 (Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
 Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
 gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
 markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
 gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
 rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
 von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
 Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
 Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
 SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
 Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
 sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
 aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
 hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
 60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
 Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
 ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
 Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

 mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
 messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
 (GVOBl. M-V S. 713).
 Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
 berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
 marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
 ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
 sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
 Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
 sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
 könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
 kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
 der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
 können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
 behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
 Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
 stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
 baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
 durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
 Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
 sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
 kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
 kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
 Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
 destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
 Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
 Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
 sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
 dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
 Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
 sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
 Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
 beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
 ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
 Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
 für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
 sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
 entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
 Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
 trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
 Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
 Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
 re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
 sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
 Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
 daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
 lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
 für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
 Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
 die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 
SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:
© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern   
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel



Postanschrift: Hausanschrift:  
LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 
Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 
   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 
19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 
   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Bebauungsplan Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof" 

 

Ihre Anfrage vom 26.04.2022; Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
stadtbau.architekten 
Architekt Lutz Braun 
Johannesstraße 1 
17034 Neubrandenburg 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-2618-2022 

Schwerin, 11. Mai 2022 

 

Sonja Kiskemper
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- 2 - 

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 

 
 

http://www.brand-kats-mv.de/


 

Deutsche Telekom Technik GmbH  

Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-Straße 10, 01099 Dresden | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 

Postanschrift: Riesaer Str. 5, 01129 Dresden | Internet: www.telekom.de 

Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 

Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm 

Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Holzweg 2, 17438 Wolgast 

 
Stadtbau Architekten 
 

Johannesstraße 1 
17034 Neubrandenburg 

 

André Richter | PTI 23 Betrieb1 Wolgast 

0171 5618270 | Andre.Ricter@telekom.de 

12. Mai 2022  

 

Bebauungsplan Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof" 

 

Vorgangsnummer:  1202-2022 

Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung.   
Gegen Ihre geplante Baumaßnahme gibt es prinzipiell keine Einwände. 
 
In Ihrem o. g. Planungsbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
 
Sollte die Herstellung einer Anbindung an das Telekommunikationsnetz gewünscht werden, muss die 
Antragstellung separat über den Bauherrenservice, Rufnummer 0800 330 1903, erfolgen. Weitere 
Hinweise finden Sie auch im Internet unter: www.telekom.de/umzug/bauherren  ! 
 
Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter oben genannten Kontaktmöglichkeiten 
oder unserer Besucheranschrift zur Verfügung.  
 

 

 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

PTI 23, BTR 1  

Barther Straße 72 

http://www.telekom.de/umzug/bauherren
Sonja Kiskemper
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André Richter | 12. Mai 2022 | Seite 2 

 
18437 Stralsund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

i.A. 

 

 

 

 

 

 

Andrè Richter 

 

 

 

 
 
 

 

 

Andre 

Richter

Digital 

unterschrieben 

von Andre Richter 

Datum: 2022.05.12 

07:24:41 +02'00'











0228 5504-

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

info@stadtbauarchitekten-nb.de

06.05.2022

K- I -0332-22

Sarnow - BBP Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof"

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

BETREFF

Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG Ihr Schreiben vom

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

Stadtbau.Architekten
Johannesstraße 1
17034 Neubrandenburg

Sauer 4569

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

-  Ihr Zeichen: Mail vom 29.04.202229.04.2022

gemäß § 4 Abs. 1 BauGBBeteiligung als Träger öffentlicher Belange

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                         
                                                   
                                                   
                   
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn                  
Post fach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-
Fax	 + 49 (0) 228 55489-5763
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Sauer

Mit freundlichen Grüßen   
Im Auftrag

Allgemeine Information: Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form(E-Mail 
/ Internetlink) bereitzustellen und an den Organisationsbriefkasten BAIUDBwToeB@bundeswehr.org zu senden. 
Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die Umwelt. Sollte dies nicht möglich 
sein, bitte ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, USB-Stick).
Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt.
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Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten 

Anderer 

Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH 

Telekommunikationslinien als  Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH 
sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen 
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre, 
sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 26 TKG).  
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinien können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich 
durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit 
wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie 
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom 
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu verhüten. 

1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen,
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern
und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH
beschädigt werden.

2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an öffentlichen Wegen,
sondern auch durch private Grundstücke (z.B. Felder, Wiesen, Waldstücke) geführt. Die
Telekommunikationslinien werden gewöhnlich auf einer Grabensohle (Verlegetiefe VT))
von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis 100 cm ausgelegt; im Trenchingverfahren (s. Seite 5)
eingebrachte Anlagen haben eine Überdeckung (Übd) von mindestens 6 cm.
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe
Schlitze bzw. Gräben direkt in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre
mit Glasfaserkabeln eingelegt werden.
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge
nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich.
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch
Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt
sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Warnschutz).
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Bei Beschädigung von Telekommunikationslinien 1 der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für 
damit in Berührung kommende Personen bestehen.  
 

Von unbeschädigten  Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender 

Außenhülle gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.   

Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei 
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.2 Wetterbedingungen, sollen bei 
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. 
 

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem  gekennzeichnet. Hier kann es bei einem 
direkten Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen.  Bei Beschädigung 
von Telekommunikationslinien gilt immer: 
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Telekom 
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden 
behoben werden kann.  
 
3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb 
entweder über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das 
Leitungsnetz zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe 
der Arbeitsstelle Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten 
gefährdet werden können. 
 
Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern 
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard 
101,4 kHz) sind im Lageplan mit             dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu 
lokalisieren. 
 
4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH  vorhanden, so ist die Aufnahme der 
Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch voraus, 
mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage gegeben 
werden können.  
 
5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. 
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung über die App �Trassen 
Defender� (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
�Kabelschaden melden� oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. 
 
Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom 
Deutschland GmbH einzustellen. 
 
6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge 
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 
10 cm über der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe 
Geräte, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben 
sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben 

1 Betrieben werden u.a.: 

-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel)

- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen 

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen
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werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen 
zu verhindern und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit 
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu 
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein 
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die 
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf 
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden. 
 
7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers 
einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. 
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen 
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub 
zum Wiedereinfüllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über 
dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden. 
 
8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die 
Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden. 
 
9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden. 
Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer 
bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie 
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird. 
 
10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen 
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden 
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland 
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden 
Firma. 
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Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH Stand: 01.05.2020 

Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr  
Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt 
Kabeltrasse oberirdisch verlegt 
 
 
Betriebsgebäude 
 
Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Außendurchmesser 110 mm) 
Kabelschacht mit 2 Einstiegsöffnungen 
Kabelschacht mit 1 Einstiegsöffnung 
 
Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugöffnungen 
 
Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebäude 
 
Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage: 

                                        40      7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12 
 
 

                               0,4 Übd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m 
 
 
Rohr-Unterbrechungsstelle 
 
Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb 
befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle 
 
Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting überbrückte Rohr-Unterbrechungsstelle 
 
Abzweigkasten / Unterflurbehälter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszuführung 
 
Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt 
 
Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe 
 
Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung 
 
Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhäuschen, -zelle, -haube, -säule, Telestation 
 
Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt 
- mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein) 
 
- mit Kabelabdeckhauben 
 
- zwei Kabel mit Trassenwarnband  
 

                 6,5 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton; 
ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang 
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                             Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton) 
   

Kabelmarke mit elektronischem Markierer 
 
elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt) 
 
 
Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße 

                         4     5     6 zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind. 
 

oder Hinweis auf Gefährdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3 
überschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC) 
 

SL Schirmleiter über Erdkabel

- Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text)

+  +   +  + - Rohrleitung für flüssige oder gasförmige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung)

Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflächenerder

Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab)
 

                                    Korr Meßp Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Säule 
 

                                    EMP Erdkabelmesspunkt 
 
über Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nähe an einer Muffe / BK-
Verstärkergehäuse 
 
Muffe mit über Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer 
VS 

  
   

M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung
 
 
Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer 

    ## Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP)

   

  Kabel mit Verlegepflug eingepflügt 

  Rohr mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Spülbohrverfahren eingebracht 

Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht 

  Rohr/SNRV mit NNanotrenching eingebracht.  

 Rohr/SNRV mit MMikrotrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit MMinitrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit MMakro-/ Löffeltrenching eingebracht. 

Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsächliche Umfang 
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen. 

T DP BP 

T

MT2

MT3

MT4

BV

SB

VP

VP

MT1
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Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt für die 
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf 
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt. 
 
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe der 
Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und 
Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen! 
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigern und sonstigen 
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. 
 
Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit 
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich 
bekanntgeworden sind. 
 
Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 �Zeichen für Vermessungsrisse, 
großmaßstäbige Karten und Pläne� zu entnehmen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft.
Achtung: Im Anfragebereich wurden sicherheitsrelevante Einbauten gefunden. Beachten Sie die Hinweise
zur örtlichen Einweisung auf Seite 3.

Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebereich dar.
Folgende Planauszüge und sonstige Dokumente wurden übergeben:

X
X

X

X

X

0512954-EDIS in Sarnow Drewelower Damm 2
Anfragegrund: Stellungnahme & TöB
Erstellt am: 29.04.2022

E.DIS Netz GmbH

stadtbau.architekten.nb
Sonja Kiskemper
Johannesstr. 1

17034 Neubrandenburg

Altentreptow, den 02.05.2022

Geschäftsführung:
Stefan Blache
Andreas John
Michael Kaiser

Sitz: Fürstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
HRB 16068
St.Nr. 061 108 06416
Ust.Id. DE285351013
Gläubiger Id: DE62ZZZ00000175587

Deutsche Bank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE75 1207 0000 0254 5515 00
BIC DEUTDEBB160

Commerzbank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE52 1704 0000 0650 7115 00
BIC COBADEFFXXX

Freundliche Grüße
E.DIS Netz GmbH
MB Altentreptow

EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de

E.DIS Netz GmbH Holländer Gang 1 17087 Altentreptow

Holländer Gang 1
17087 Altentreptow

Spartenauskunft:

www.e-dis-netz.de

XIndexplan:

Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen:

Gesamtmedienplan:

Sparte
ausgegeben Einbauten

Sicherheitsrel. LeerauskunftSpartenpläne

XGas: X

Strom-NS:
Strom-MS:

Telekommunikation:
Strom-HS:

X

X

1/4

T +49 3961-22913013

MB Altentreptow

Dokumente

Fernwärme:

Strom-BEL: X

Skizze:

Vermessungsdaten:

Sperrflächen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

BPlan 4 Solarpark Sarnow-HermannshofProjektname:
Projektzusatz:

Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planauskunft / Einweisung,
insbesondere die Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3,
die 'Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen und die beigefügten Pläne.

Sonja Kiskemper
Texteingabe
14



Für das Bauvorhaben

Bestätigung über erfolgte Planausgabe / Einweisung

Achtung:
Arbeiten in der Nähe von Strom- und Gasverteilungsanlagen sind mit Lebensgefahr verbunden!!

wurde Herr/Frau

Beauftragter der Firma

Anschrift

über den Gefährdungsbereich nachstehender Verteilungsanlagen (hierzu gehören z. B. Rohrleitungen, Stationen,
elektrische Freileitungen und Kabel, Armaturen, Anlagen für den Kathodenschutz, Steuer - und Messkabel,
Erdungsanlagen u. a.) im Baustellenbereich eingewiesen.
Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, müssen bei den
zuständigen Netzbetreibern (Übertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, …)
eingeholt werden.

Eventuell kann die Gemeinde über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen.

Die Einweisung erfolgte mittels Aushändigung von Plänen (mit Übergabedatum).

0512954-EDIS, Sarnow Drewelower Damm 2

Stellungnahme & TöB,

Sonja Kiskemper Tel.: 039536317152 /

stadtbau.architekten.nb

17034 Neubrandenburg, Johannesstr. 1

Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt!

Die übergebenen/empfangenen Pläne sind gut lesbar und entsprechen dem nachgefragten Gebiet.

Die übergebenen/empfangenen Pläne geben den Zustand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu
achten, dass zu Beginn der Bauarbeiten aktuelle Pläne vor Ort vorliegen.

Kontaktadresse /
Meisterbereich

E.DIS Netz GmbH, Altentreptow +49 3961-22913013

2/4

genaue Bezeichnung: Ort, Straße, Hausnummer, bzw. Leitungsabschnitt oder zwischen Hausnummern

auszuführende Arbeiten voraussichtlicher Beginn der Arbeiten

Ort, Straße, Hausnummer

Für die Lagerichtigkeit der in den ausgegebenen Plänen eingezeichneten Anlagen, Kabel, Rohrleitungen und Neben-
/Hilfseinrichtungen, insbesondere für Maßangaben, übernimmt der Netzbetreiber keine Gewähr.

Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich (Nieder- und Mittelspannung 2m, Hochspannung 6m) von Verteilungsanlagen ist
der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in
leitungsschonender Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen.

Bei Unklarheiten ist in jedem Fall Kontakt mit dem zuständigen Kundencenter/Standort des Netzbetreibers aufzunehmen.

Telefon

Außerdem sind die Informationen zu "Örtliche Einweisung / Ansprechpartner" (Seite 3), die "Besonderen Hinweise"
(Seite 4), das "Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen" sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln
besonders zu beachten.

Spartenauskunft: 0512954-EDIS, Sarnow Drewelower Damm 2
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Für Rückfragen steht Ihnen gern zur Verfügung:

Standort Altentreptow
Holländer Gang 1
17087 Altentreptow
E-Mail: EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de

Stromversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3112
Gasversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3013
Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000
Hochspannungsanlagen: +49399828222123 +49396122912321
(wenn nicht erreichbar: bitte folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 7332333)

Vorgehensweise bei einer örtlichen Einweisung:
Für die Vereinbarung des Einweisungstermins setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Ansprechpartner in
Verbindung. Die Durchführung des Einweisungstermins muss auf diesem Formular durch die Unterschrift der
E.DIS Netz GmbH und Ihrem Unternehmen bestätigt werden.

X Örtliche Einweisung vor Baubeginn notwendig

Örtliche Einweisung / Ansprechpartner

Vor dem Beginn der Arbeiten, muss eine weitere Auskunft bei der E.DIS Netz GmbH eingeholt werden, falls
irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht oder die Arbeiten nicht umgehend
ausgeführt werden. Übergebene Bestandspläne bzw. Kopien dieser sowie diese "Bestandsplan-Auskunft"
müssen bei der bauausführenden Firma vor Ort vorliegen.

Im Bereich des Vorhabens befinden sich Telekommunikationsanlagen (Rohranlagen/ Kabel) in Planung/ im
Bau. Vor Baubeginn ist eine Abstimmung mit der e.discom Telekommunikation GmbH erforderlich. Bitte
wenden sie sich an Tel.: +49 331 9080 2490 oder e-mail: disposition@ediscom.net.

Vor Baubeginn ist eine Abstimmung erforderlich

Unterschrift UnternehmenTermin durchgeführt am Unterschrift EDIS Netz GmbH

Spartenauskunft: 0512954-EDIS, Sarnow Drewelower Damm 2
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Weitere besondere Hinweise:

Altentreptow, den 02.05.2022
Ort, Datum

Hinweise:

Achtung: Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 26. April 2022 und teilen Ihnen mit, dass gegen den Bebauungsplan
Nr. 4 „Solarpark Sarnow – Herrmannshof“ unsererseits keine Bedenken bestehen. Diese Stellungnahme stellt keine
Einspeisegenehmigung bzw. Netzanschlusszusage dar. Der Verknüpfungspunkt gemäß EEG wird durch die zuständige
Fachabteilung der E.DIS Netz GmbH im Rahmen der netztechnischen Bewertung nach Vorlage entsprechender
Dokumente benannt. Der Verknüpfungspunkt kann sich ggf. auch außerhalb des angefragten Bereichs befinden. Im
dargestellten Baugebiet befinden sich Leitungen und Anlagen unseres Unternehmens (siehe beiliegende
Spartenauskunft 0512954-EDIS). Sollte eine Umverlegung von Leitungen erforderlich werden, erbitten wir einen
rechtzeitigen Antrag, aus welchem die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf dieser Grundlage werden wir dem Antragsteller
ein entsprechendes Angebot für die Umverlegung unserer Anlagen unterbreiten. Die beigefügten Bestandsunterlagen
beziehen sich nur auf das angefragte Gebiet. Bei darüber hinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute
Bestandsplanauskunft erforderlich Wir bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer Vorhabenkonkreten Planung zu
berücksichtigen.

Spartenauskunft: 0512954-EDIS, Sarnow Drewelower Damm 2

Zu Beschädigungen an Gasrohrleitungen zählen auch Schäden ohne Gasaustritt (Deformierungen,
Umhüllungsschäden). Wenn eine Rohrleitung so beschädigt worden ist, dass der Inhalt austritt, sind sofort
Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen. Die E.DIS Netz GmbH ist unverzüglich zu
informieren.

Sie erreichen unseren Entstörungsdienst unter folgender Rufnummer:
01 80/4 55 11 11

(0,20€/Verbindung aus dem Festnetz / Mobilfunk max. 0,42€/Min)

Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Wichtige Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an Gasverteilungsanlagen der E.DIS Netz
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Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen 

 
1. Allgemeine Hinweise 

 
Jahr für Jahr entstehen bei Erdarbeiten im Bereich von unterirdisch verlegten Verteilungsanlagen zahlreiche Schä- 
den. Neben den erheblichen Sachschäden ist im Schadensfall eine Gefährdung von Personen nicht auszuschließen. 
Um dies zu vermeiden sind folgende Hinweise zu beachten: 

 
• Die für die Durchführung der Arbeiten bestehenden einschlägigen Vorschriften und Regeln werden 

durch diese Hinweise, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhalten, nicht berührt. 
• Überall in der Erde können Verteilungsanlagen liegen. 

Personen, die Verteilungsanlagen beschädigen, gefährden sich selbst und andere. 
Eine Beschädigung kann zur Unterbrechung der Versorgung führen. 
Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art! 

• Die Anwesenheit eines Beauftragten des Netzbetreibers an der Aufgrabungsstelle entbindet das ausfüh- 
rende Unternehmen nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der Haftpflicht bei evtl. auftretenden 
Schäden. 

• In der Nähe von Gebieten mit Kampfmitteln sind die hierfür geltenden Bestimmungen einzuhalten. 
• Verteilungsanlagen werden nicht nur in öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern auch in priva- 

ten Grundstücken verlegt (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder). Hierzu gehören z.B. Rohrleitungen, 
sonstige Betriebseinrichtungen, Hoch-, Mittel- und Niederspannungskabel, Armaturen, sonstige Einbau- 
teile, Anlagen für den kathodischen Korrosionsschutz, Steuer- und Messkabel, Erdungsanlagen, Warnbän- 
der u. a. 

• Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung ihm übertragener Hoch- und Tiefbauarbeiten auf öffentli- 
chem und privatem Grund mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Ver- und Entsorgungsleitungen 
zu rechnen und seine Mitarbeiter und gegebenenfalls Subunternehmer zu unterweisen und zu überwachen. 
Die Erkundigungs- und Sicherungspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB Teil C) Pkt. 3.1.3 und 
3.1.5, dem DVGW-Arbeitsblatt GW 315 und den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. 

• Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbeiten setzt Übernahme und Einhaltung der Verkehrs- 
sicherungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in einer eventuellen Einweisung gegebenen In- 
formationen, übergebene Bestandspläne bzw. Kopien und die „Bestandsplan-Auskunft” an die bauausfüh- 
renden Firmen zu übergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen für eigenes Verschulden gem. §§ 823, 
31 BGB selbst haftet, bleibt der Hauptunternehmer für eventuell entstandene Leitungsschäden und deren 
Regulierung primär gegenüber dem Netzbetreiber haftbar. 

• Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Leitungsauskünfte neuesten Standes vorliegen. Bei Abweichungen 
von der Bauplanung oder Erweiterung des Bauauftrages muss eine neue Leitungsauskunft eingeholt wer- 
den. Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu überzeugen, dass alle Planangaben eindeu- 
tig erkennbar sind und dass die Planauskunft tatsächlich mit der Anfrage übereinstimmt. 

• Unsere Leitungstrassen und Erdungsanlagen sind bei den Bauarbeiten zu berücksichtigen und vor Beschä- 
digung zu schützen. Bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln sind insbesondere die Unfallverhütungsvor- 
schriften DGUV Vorschrift 3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel), DGUV Vorschrift 70 (ehemals 
BGV D 29), DGUV Vorschrift 38 (ehemals BGV C 22) und DGUV Regel 100-500 (ehemals BGR 500 
Kap.2.12 -Erdbaumaschinen) zu beachten. Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landes- 
bauordnung, Baugesetzbuch) sind zu beachten. In Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt mit Hand und 
mit äußerster Vorsicht auszuführen. Die in den Plänen enthaltenen Eintragungen hinsichtlich der Lei- 
tungslage sind unverbindlich. Die genaue Lage der Leitungen ist gegebenenfalls durch Kabelortung oder 
Quergrabungen in Handschachtung festzustellen. Das Abgreifen (Ausmessen) von Maßen aus der Lei- 
tungsdokumentation ist nicht zulässig. Leitungsverdrängungen von Parallelkabel (u. a. in Mehrspartenplä- 
nen) können zusätzliche Verfälschungen der Leitungslagen in der Dokumentation darstellen. 

• Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeräte sowie spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen 
im Gefährdungsbereich der Verteilungsanlagen nur dann eingesetzt werden, wenn deren genaue Lage be- 
kannt und eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Dies gilt insbesondere auch für den Einsatz von graben- 
losen Verlegeverfahren (z.B. Bodenraketen). 

• Werden Verteilungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinen Plan eingezeichnet sind angetrof- 
fen, so ist der Betreiber der Verteilungsanlage unverzüglich zu ermitteln und zu verständigen. Die Arbei- 
ten sind in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem Zuständigen Einvernehmen über das weitere 
Vorgehen erzielt wurde. 
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2. Verhaltensregeln bei Freileitungen 

 
• Achtung: Wer Freileitungen – gleichgültig mit welchen Gegenständen – berührt, befindet sich in akuter 

Lebensgefahr. Eine Annäherung an die Leitung innerhalb des Schutzbereiches kommt wegen eines 
Überschlages einer Berührung gleich. 

• Vor Beginn der Arbeiten sind alle beteiligten Personen über die Gefahren bei Arbeiten in der Nähe bzw. 
unter Freileitungen zu unterweisen. 

• Bei Verwendung von Baugeräten, wie Bagger, Krane, Kipper-Lastwagen, Leitern, Bauaufzügen, Bauge- 
rüsten usw. sowie Transport und Lagerung von Baumaterialien sind folgende Schutzabstände lt. DGUV 
Vorschrift 3 von spannungsführenden Leitungen einzuhalten: 

 
Bei Freileitungen mit Spannungen Schutzabstände 

Bis 1000 Volt (Niederspannung) 1 m nach allen Seiten 

über 1 kV bis 110 kV 3 m nach allen Seiten 

unbekannt 5 m nach allen Seiten 

 
• Im Zweifelsfalle erteilt der zuständige Standort des Netzbetreibers über die Höhe der Spannung einer 

Freileitung sowie über den erforderlichen Schutzabstand Auskunft. Neben der ergonomischen Kompo- 
nente ist auch ein technisches Versagen von Geräten und Betriebsmitteln für die Einhaltung der Abstände 
zu berücksichtigen. 

• Die einzuhaltenden Schutzabstände beziehen sich auf die tatsächliche Lage der Leiterseile. Daher ist das 
mögliche seitliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind zusätzlich zu beachten. Ebenso ist zu berück- 
sichtigen, dass sich der Durchhang der Leiterseile witterungs- und belastungsabhängig erheblich ändern 
kann. Innerhalb des Spannfeldes ist sicherzustellen, dass durch Aufschüttungen etc. der Mindestabstand 
von 6 m zwischen Leiter und Erdoberfläche eingehalten wird. Bei der Ermittlung des Abstandes sind der 
größte Durchhang und die Windlast unter Anwendung der DIN EN 50341 bzw. die DIN EN 50423 zu 
berücksichtigen. Bei Unsicherheiten bezüglich Durchhangs- und Abstandsermittlung ist im zuständigen 
Standort des Netzbetreibers Auskunft einzuholen. 

• Bei einer unumgänglichen Annäherung an die Schutzabstände sind wahlweise folgende Maßnahmen zu 
treffen, damit die genannten Abstände mit Sicherheit nicht unterschritten werden: 

o Aufstellen von Warnposten, welche die Bewegung der Geräte überwachen und die 
Verantwortung für die Sicherheit übernehmen. 

o Aufstellen von Sperrschranken, welche den Schutzabstand absichern. 
o Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerüst (nur bei abgeschalteter Leitung und unter Auf- 

sicht eines Mitarbeiters des Netzbetreibers). 
o Wenn obige Maßnahmen nicht durchgeführt werden können, muss in Verbindung mit einem 

Mitarbeiter des zuständigen Standortes des Netzbetreibers eine andere Lösung gefunden werden, 
wie z. B. bei kreuzenden Fahrwegen das Aufstellen einer Höhenbegrenzung vor und hinter der 
Freileitung. 

• Sollten Schutzabstände oder obige Maßnahmen nicht eingehalten werden können, so muss die betreffende 
Anlage bzw. Leitung freigeschaltet werden. Hierfür sind rechtzeitige Informationen und Abstimmungen 
mit dem zuständigen Standort des Netzbetreibers durchzuführen. 

• Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise mit dem zuständigen Standort des 
Netzbetreibers in Verbindung: 

o wenn Masterder (z. B. verzinktes Bandeisen) beschädigt werden. 
o zu eventuellen Möglichkeiten der Freischaltung, Umsetzung bzw. Isolierung von Freileitun- 

gen. 
o wenn trotz aller Sorgfalt eine Freileitungsanlage beschädigt wird, um weitere Schäden und Ge- 

fahren abzuwenden. Die Gefahrenstelle ist zu sichern und die Arbeiten sind bis zum Eintreffen 
des Mitarbeiters des Netzbetreibers einzustellen. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass eine beschädigte Freileitung vor „Freigabe“ durch un- 
seren Mitarbeiter auf keinen Fall berührt werden darf, da hier Lebensgefahr besteht. 
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3. Verhaltensregeln bei Kabeln 

 
• Die Verlegetiefe von Verteilungsanlagen beträgt zwar in der Regel 60 – 150 cm; abweichende Tiefen sind 

jedoch aus den verschiedensten Gründen möglich (selbst 10 – 20 cm), aber auch größere Tiefen sind aus 
verschiedensten Gründen, wie z.B. Niveauänderungen, möglich. 

• Kabel sind bei Legung mit sogenannten Kabelsteinen, Ton- bzw. Kunststoffhauben oder Schutzrohren 
abgedeckt und/oder durch Trassen- oder Kunststoffbänder gekennzeichnet oder liegen frei im Erdreich. 
Bei Arbeiten im Erdreich darf nicht auf das Vorhandensein derartiger Schutz-/Warnmaßnahmen vertraut 
werden, da diese z. B. durch Baumaßnahmen nachträglich entfernt sein können. Diese können die Kabel 
auch nicht gegen mechanische Beschädigungen schützen, sondern lediglich auf das Vorhandensein von 
Energieanlagen aufmerksam machen (Warnschutz!). Für den Fall abweichender Legetiefen oder Leitungs- 
verläufen kann ein Mitverschulden des Netzbetreibers bei Leitungsbeschädigungen nicht begründet wer- 
den. 

• Kabel können sowohl mit rotem bzw. schwarzem Kunststoffmantel als auch mit Jute/Metall-Außenmantel 
angetroffen werden. In den Plänen werden grundsätzlich alle Verteilungsanlagen als System dargestellt, 
das heißt, ein Kabelsystem kann im Erdreich als 3 x Einleiterkabel bzw. 1 x Mehrleiterkabel vorkommen. 
Werden in der Nähe von Verteilungsanlagen Erdungsleitungen (meist verzinkte Bandeisen oder Kupfer- 
seile) freigelegt, dürfen diese nicht unterbrochen werden, da sie Schutzfunktionen erfüllen. Wir weisen 
darauf hin, dass auch Kabel anderer Versorgungsträger bzw. stillgelegte Kabel angetroffen werden kön- 
nen. 

• Baumaschinen sind bis zu einer Annäherung an die Trasse einzusetzen, die mit Sicherheit eine Gefähr- 
dung der Verteilungsanlagen ausschließt. Erforderlichenfalls sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen. Diese sind, ebenso wie Rohrvortriebs-, Bohr- und Sprengarbeiten, das Einschlagen (Rammen) von 
Pfählen, Bohlen und Spundwänden, das Einspülen von Filtern für Grundwasserabsenkungen, der Einsatz 
von Durchörterungsgeräten u. ä. mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Im Bereich von Kabelanlagen dür- 
fen Pfähle, Dorne oder andere spitze Gegenstände nicht in den Erdboden getrieben werden. Werden 
Warnbänder, Schutzrohre, Kabelabdecksteine, Erdungsanlagen oder Kabel angetroffen, so ist die Arbeit 
mit besonderer Vorsicht (ggf. Handschachtung) fortzusetzen. Freigelegte Kabel müssen beim Verfüllen 
wieder ordnungsgemäß abgedeckt, verdichtet und mit Kabelwarnband (20 cm über Kabelscheitel) verse- 
hen werden. Erst ab einer Überdeckung von 40 cm (30 cm nach ATV DIN 18300) ist eine lagenweise, 
maschinelle Verdichtung zulässig. 

• Lageänderungen und/oder das Verfüllen von freigelegten Verteilungsanlagen dürfen vom ausführenden 
Unternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstimmung mit dem Netzbetreiber vorgenommen wer- 
den. 

• Schachtdeckel müssen stets zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne 
Zustimmung nicht verdeckt oder entfernt werden. 

• Wenn unzulässige Näherungen von Kabeln zu Gasverteilungsleitungen festgestellt werden, ist der Netz- 
betreiber zu informieren. (Sicherheitsbereich: 10 cm (MS-Kabel 20 cm) bei Kreuzungen, 20 cm) (MS- 
Kabel 40 cm) bei Parallelverlegung. Für lichte Mindestabstände von Kabeln zu Gasverteilungsanlagen 
gelten die Werte im Merkblatt „Verhaltensregeln bei Gasanlagen“. 

 
• Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise mit dem zuständigen Kundencen- 

ter/Standort des Netzbetreibers in Verbindung: 

o bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Unsere Verteilungsnetze sind ständigen Veränderungen 
unterworfen. Aus diesem Grund haben die anliegenden Pläne eine begrenzte Gültigkeitsdauer. 
Der zuständige Standort nimmt gegebenenfalls eine örtliche Einweisung vor. Es werden Auf- 
träge zur Kabelortung und Kabelfeststellung ggf. Schalthandlungen abgestimmt. 

o wenn es, bedingt durch Ihre Baumaßnahmen bzw. Planungen, zur Überbauung unserer Kabel, 
zur Veränderung der Legetiefe bzw. zur Behinderung Ihrer Baumaßnahme durch unsere Vertei- 
lungsanlagen kommt. Beantragen Sie bitte die Umlegung unserer Verteilungsanlagen bzw. die 
Legung dieser im Schutzrohr durch den Netzbetreiber. Der Netzbetreiber wird dann bei Erforder- 
nis dem Antragsteller auf Grundlage des Antrages ein Angebot für die Umlegung unterbreiten 
und dafür sorgen, dass die notwendigen Maßnahmen gefahrlos und entsprechend geltenden 
Richtlinien durchgeführt werden. Ggf. sind für Planungszwecke Quergrabungen in Handschach- 
tung durchzuführen. 

o wenn durch den Bauausführenden Kabel in einer Baugrube freigelegt werden. Ihr Netzbetreiber 
wird eventuell durch Beistellen eines erfahrenen Mitarbeiters dafür Sorge tragen, dass diese Ar- 
beiten gefahrlos und sachlich richtig durchgeführt werden. 
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o wenn eingetragene Leitungslagen nicht aufgefunden werden. Es kann nicht automatisch von dem 
Nichtvorhandensein dieser Leitungen ausgegangen werden. 

o wenn in der Nähe von Verteilungsanlagen Schutzrohre und Erdungsanlagen angetroffen werden, 
die nicht in den Bestandsplan-Ausschnitten enthalten sind. 

 
• Wenn trotz aller Sorgfalt Kabel oder Schutzrohre beschädigt (auch (leichte) Beschädigungen, die nicht 

zur unmittelbaren Zerstörung des Kabels führen, wie z.B. leichte Pickhiebe) werden, dann gilt zur Ab- 
wendung weiterer Schäden und Gefahr: 

o Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen, der Gefährdungsbereich ist sicher zu verlassen. Die 
Schadenstelle ist außerhalb des Schutzbereiches gegen Betreten zu sichern. 

o Es besteht Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung der Schadenstelle. Es können noch 
lebensgefährliche Schrittspannungen auftreten. 

o Einem beteiligten Fahrzeug oder Gerät darf man sich auf keinen Fall nähern, auch wenn die 
Spannung abgeschaltet zu sein scheint. 

o Fahrzeugführer dürfen den Fahrzeugstand nicht verlassen, sondern sollten versuchen durch 
Schwenken des Auslegers das Kabel oder durch Wegfahren des Fahrzeuges, den Kontakt zum 
Kabel zu unterbrechen, um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich nähernde Personen 
sind zu warnen. 

o Unverzüglich Störungsnummer „Strom“ anrufen. 
o Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ein beschädigtes Kabel vor „Freigabe“ durch 

unseren Mitarbeiter auf keinen Fall berührt werden darf, da hier Lebensgefahr besteht. 
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4. Verhaltensregeln bei Gasanlagen 

 
• Beschädigungen (auch ohne Gasaustritt z. B. Deformierung oder Beschädigung der Umhüllung) von 

Verteilungsanlagen sind sofort und unmittelbar an die o. g. Entstörungsnummer zu melden. 
• Ist die Rohrumhüllung beschädigt worden, so darf die Verfüllung erst nach Instandsetzung und mit Zu- 

stimmung des Netzbetreibers erfolgen. 
• Im Netz eingebaute Armaturen dürfen nur vom Fachpersonal des Netzbetreibers oder auf dessen aus- 

drückliche Anweisung bedient werden! 
• Die Anwesenheit eines Beauftragten des Netzbetreibers an der Aufgrabungsstelle entbindet das ausfüh- 

rende Unternehmen nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der Haftpflicht bei evtl. auftretenden 
Schäden. 

• In Leitungsnähe sind Erdarbeiten generell nur von Hand oder Saugbagger und mit äußerster Vorsicht 
auszuführen. 

• Lageänderungen und/oder ggf. das Verfüllen von freigelegten Verteilungsanlagen dürfen vom ausfüh- 
renden Unternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstimmung mit dem Netzbetreiber vorgenom- 
men werden und nur nach dessen Anweisung erfolgen. 

• Werden Warnbänder, Schutzrohre, Kabel oder Gasleitungen angetroffen, so ist die Arbeit mit besonderer 
Vorsicht (Handschachtung) fortzusetzen. Freigelegte Gasleitungen müssen beim Verfüllen wieder ord- 
nungsgemäß abgedeckt, verdichtet und mit Gaswarnband (30 cm über der Gasleitung) versehen werden. 
Erst ab einer Überdeckung von 40 cm ist eine lagenweise, maschinelle Verdichtung zulässig. 

• Straßenkappen müssen stets zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne 
Zustimmung nicht verdeckt oder entfernt werden. 

• Bei Anwendung grabenloser Verfahren im Bereich von Gasleitungen gelten die unten aufgeführten Min- 
destabstände. Die grabenlosen Verfahren sind im Vorfeld dem Netzbetreiber anzuzeigen und mit ihm ab- 
zustimmen. Erforderlichenfalls wird der Netzbetreiber die Abstände erweitern und die Herstellung von 
zusätzlichen Suchschachtungen im gefährdeten Bereich bzw. die Freilegung der Kreuzung der Gasleitung 
als Auflage erteilen. Im Bereich von Gasleitungen sind grabenlose Verlegungsverfahren nur zulässig, die 
eine genaue Position des Vortriebs unter Beachtung der Sicherheitsabstände gewährleisten. Zur Sicher- 
stellung der Lage der eingezogenen Leitung sind durch den Bauherrn ggf. auch Maßnahmen erhöhten 
Aufwandes durchzuführen. 

• Kreuzungen von Gasleitungen sind grundsätzlich rechtwinklig und als Unterkreuzung auszuführen. Bei 
Vorhandensein eines Schutzstreifens sind Knickpunkte außerhalb davon anzuordnen. 

• Werden Gasleitungen gekreuzt, die im Bohrverfahren errichtet worden sind, sind grundsätzlich Such- 
schachtungen zur Freilegung des Bohranfangs und des Bohrendes durchzuführen. 

• Bei Kreuzung von Gasleitungen mit einer Baustraße für Schwerlastverkehr (≥40 t), für das Kreuzen der 
Gasleitung durch Land- und Fortwirtschaftsfahrzeuge (≥40 t) sowie Aufstellung von Kränen auf Gaslei- 
tungen sind bei dem Netzbetreiber die Sicherheitsmaßnahmen im Einzelfall abzufragen. 

• Vor Ramm- und Bohrarbeiten ist die genaue Lage der Gasleitung durch Ortung und/oder Suchschachtung 
festzustellen. Der Abstand richtet sich nach der Intensität der übertragenen Schwingungen und wird vom 
Netzbetreiber individuell festgelegt. Kann die genaue Lage der Gasleitung nicht festgestellt werden (z. B. 
bei gesteuerten Bohrungen > 2,0 m Tiefe), so ist von der Achse der Gasleitung (Lageplan) zur Außen- 
wand der Spundung allseitig ein Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten. 

• Eine Überbauung von Gasleitungen oder die Überpflanzung mit Bäumen oder tiefwurzelnden Gehölzen 
ist nicht zulässig. Um den kathodischen Korrosionsschutz von Leitungen nicht zu gefährden, dürfen keine 
elektrisch leitenden Verbindungen zu metallischen Gasrohrleitungen hergestellt werden. Außerdem sind 
in der Örtlichkeit vorgefundene Messsäulen durch ein Erdkabel mit der Stahlleitung, dem Mantelrohr so- 
wie dem Steuerkabel verbunden. Bei Kreuzungen bzw. Parallelverlegungen sind Beeinflussungen auszu- 
schließen. 

• Bei der Verfüllung des Rohrgrabens sind freigelegte Gasverteilungsanlagen mind. 0,10 m allseitig mit 
steinfreiem neutralem Boden (Rundkorn 0 – 2 mm) zu umhüllen. Die Weiterverdichtung hat lagenweise 
zu erfolgen. Zur weiteren Verfüllung dürfen keine größeren Steine (Körnung > 100 mm), kein schwer- 
entfernbares Material und kein Bauschutt verwendet werden. 
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Sicherheitsabstände, Schutzstreifen und Schutzmaßnahmen 
 

Folgende lichte Mindestabstände von Ver- und Entsorgungsleitungen zu Gasverteilungsanlagen (einschließlich 
Zubehör z.B. KKS- und Fernmeldekabel) der Netzbetreiber sind einzuhalten. 

 
 

 
Gasleitung 

Abstand bei offener 
Parallelverlegung 

Abstand bei ge- 
schlossener Paral- 

lelverlegung 

Abstand bei 
offener 

Kreuzung 

Abstand bei 
geschlossener 

Kreuzung 

Gasleitung aus Kunststoff 

≤ 16 bar 
0,40 m 1,00 m 0,20 m 1,00 m 

Gasleitung aus Kunststoff 

≤ 16 bar 
zu Kabel bis 1kV 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

 
0,10 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Stahl 

≤ 16 bar 
0,40 m 1,00 m 0,20 m 1,00 m 

Gasleitung aus Stahl 

> 16 bar innerhalb 

öffentlicher Verkehrsflächen 

 
0,40 m 

 
1,00 m 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Stahl 

> 16 bar außerhalb 

öffentlicher Verkehrsflächen * 

 
▫ Leitung bis DN 150 

▫ Leitung über DN 150 bis DN 400 

▫ Leitung über DN 400 bis DN 600 

▫ Leitung über DN 600 bis DN 900 

▫ Leitung über DN 900 

 
 
 
 

1,00 m 

1,50 m 

2,00 m 

3,00 m 

3,50 m 

 
 
 
 

1,00 m 

1,50 m 

2,00 m 

3,00 m 

3,50 m 

 
 
 
 

0,50 m 

0,50 m 

0,50 m 

0,50 m 

  0,50 m 

 
 
 
 

1,00 m 

1,00 m 

1,00 m 

1,00 m 

 1,00 m 

* Bei parallel verlegten Gasleitungen unterschiedlicher Durchmesser gilt für die Abstandsvorgabe stets 

der größere Durchmesser. 

 
Für HS – Kabel gelten gesonderte Mindestabstände zu Gasleitungen aller Materialien und Druckstufen: 

 
 

 
HS – Kabel 

Abstand bei offener 
Parallelverlegung 

Abstand bei ge- 
schlossener Paral- 

lelverlegung 

Abstand bei 
offener 

Kreuzung 

Abstand bei 
geschlossener 

Kreuzung 

< 110 kV 2,00 m 2,00 m 0,50 m 1,00 m 

>/ = 110 kV 5,00 m 5,00 m 1,00 m * 2,00 m 

>/ = 380 kV 10,00 m 10,00 m 1,00 m * 2,00 m 

* mit thermisch isolierenden Zwischenlagen 

 
Des Weiteren gilt, dass sich die Schutzstreifen der HS – Kabel und die Schutzstreifen der Gasleitung nur berühren 
dürfen (keine Überlappung). 

Für HS – Freileitungsanlagen (Leitungen, Maste, Erder, etc.) gelten beim Netzbetreiber folgende Mindestabstände 
zu Gasleitungen, oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Absperr- und Ausblasearmaturen. 
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Bild: 1 

 

Tabelle: 1 
 
 

 Mindestabstände (m)  

< 110 kV ≥ 110 kV  

A Rohrachse - Leiterseil1 10 10  

B Armatur - Leiterseil1 10 10 1 … vertikale Projektion 

C Rohrachse - Mast2 20 20 2 … Kreuzung / Querung der Freileitung 

D Ausblasestutzen - Leiterseil1 35 35 stets senkrecht zur Freileitungstrasse 

E Station - Leiterseil1 35 55  

 
Kathodische Korrosionsschutzanlagen müssen sich außerhalb der Beeinflussung von Hochspannungsfreileitungen 
(einschließlich Fahr- und Speiseleitung) befinden. Fremdstromanoden müssen bei Freileitungsmasten mit Erdseil 
mindestens 30 m vom Mastfuß und dessen Erdern entfernt sein. 

Zwischen Gebäuden und oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Entspannungseinrichtungen der Gasversor- 
gung sind folgende Mindestabstände zu beachten: 

 
Tabelle 2 

 
 

oberirdischen Gasanlagen (Station) 10,00 m 

Entspannungseinrichtungen Leitung (Ausbläser) 20,00 m 

 
Eine Bebauung näher als 20 m zu Gashochdruckleitungen größer 4 (5) bar bedarf der ausdrücklichen Genehmi- 
gung durch den Netzbetreiber, der individuelle Schutzmaßnahmen festlegt. 

Zur Sicherung des Bestandes und Betriebes liegen Gasleitungen in einem Schutzstreifen. Die Außengrenzen des 
Schutzstreifens werden durch die Lage der Gasleitung bestimmt, deren Achse grundsätzlich unter der Mittellinie 
des Schutzstreifens liegt. Lageabweichungen können auftreten. 
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Tabelle 3 
 
 

Gasleitung 
Betriebsdruck 

(bar) 

Schutzstreifen 

gesamt (m) 

Nieder-, Mittel- und Hochdruck- 
Gasleitung 

≤ 4 (5) 2 

Hochdruck-Gasleitung > 4(5) bis ≤ 16 4 

Hochdruck-Gasleitung  

> 16 

 

- ≤ DN 150 4 

- > DN 150 bis DN 300 6 

- > DN 300 bis DN 500 8 

Hochdruck-Gasleitung 

(Baujahr vor 1990) 
> 4(5) 8 

 
Die Verlegung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen im Schutzstreifen einer Gasleitung 
> 16 bar wird vom Netzbetreiber nur im Ausnahmefall gestattet. 

Voraussetzung dafür ist der Abschluss einer Interessensabgrenzungsvereinbarung. 

Die Verlegung ist terrestrisch zu vermessen und an den Netzbetreiber im dxf-Format zu übergeben. 

Die Kreuzung von Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar durch Kabel oder Leitungen unterliegt folgenden Min- 
destanforderungen: 

• Verlegung der Kabel oder Leitungen in einem Leerrohr, dessen Enden sich außerhalb des Schutzstreifens 
der Gasleitung befinden 

• Kreuzung rechtwinklig zur Gasleitung 
• dauerhafte und gut sichtbare Markierung der Kreuzung an beiden Enden des Leerrohres 
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Wichtige Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an Gasverteilungsanlagen 
 

Maßnahmen bei Gasaustritt im Freien: 

 
Wenn eine Gasleitung so beschädigt worden ist, dass Gas austritt oder Undichtigkeiten zu befürchten sind, sind 
sofort folgende Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen: 

• Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr; Zündquellen (z. B. Funkenbildung) ver- 
meiden, nicht rauchen, kein Feuer anzünden! 

• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellen, dazu gehört auch sofort alle Baumaschinen und 
Fahrzeugmotoren abzustellen! 

• Keine Mobiltelefone im Gefahrenbereich verwenden! 
• Keine elektrischen Verbindungen herstellen oder lösen! 
• Markisen von Hand einrollen, Bewohner warnen und zum Verlassen des Gefahrenbereiches auffordern. 
• Wenn möglich Kanalisation, Schächte, Telefonzellen und andere Hohlräume auf eingedrungenes Erdgas 

überprüfen. 
• Gefahrenbereich räumen, weiträumig absichern und Zutritt unbefugter Personen verhindern! 
• Den Netzbetreiber unverzüglich benachrichtigen! (jeweilige Entstörungsnummer Gas) 
• Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen. 
• Erste Hilfe leisten! 
• Keine elektrischen Geräte, Schalter, Klingeln etc. betätigen! 
• Fenster und Türen angrenzender Gebäude schließen, damit kein im Freien ausströmendes Gas eindringen 

kann! 
• Weitere Maßnahmen mit dem Netzbetreiber und den zuständigen Dienststellen abstimmen! 
• Das Baustellenpersonal darf die Schadenstelle nur mit Zustimmung des Netzbetreibers verlassen! 

 
Maßnahmen: Gasaustritt im Gebäude 

• Gleiche Verfahrensweise wie Gasaustritt im Freien. 
• Lüftungsmaßnahmen durchführen! 
• Absperrarmatur nur auf ausdrückliche Anweisung des Netzbetreibers schließen! 
• Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen (nicht klingeln oder telefonieren)! 

 
Maßnahmen bei Gasbrand: 

• Gleiche Vorgehensweise wie Gasaustritt 
• Gasbrände nicht löschen (Vermeidung der Explosionsgefahr). Muss aus Gründen der Personenrettung 

doch ein Erdgasbrand gelöscht werden, sind Pulverlöscher der Brandklasse C zu verwenden. 
• Ein Übergreifen der Flammen auf brennbare Materialien in der Umgebung verhindern. 

 
Vorsicht bei Schäden an Biogasleitungen 

• Gase aus der biologischen Erzeugung können neben Methan auch Kohlenstoffdioxid und Schwefelwas- 
serstoff enthalten. Kohlenstoffdioxid kann den Sauerstoff in der Atemluft verdrängen, das Einatmen von 
Schwefelwasserstoff gefährdet die Gesundheit. 

 
Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzansprüche 

• Verstöße eines Unternehmens gegen die obliegende Erkundungs- und Sorgfaltspflicht führen im Scha- 
densfall zu einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und können darüber hinaus auch mit straf- 
rechtlichen Konsequenzen verbunden sein. 

• Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbeiten setzt Übernahme und Einhaltung der Verkehrs- 
sicherungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in einer eventuellen Einweisung gegebenen In- 
formationen, übergebene Bestandspläne bzw. Kopien und die „Bestandsplan-Auskunft” an die bauausfüh- 
renden Firmen zu übergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen für eigenes Verschulden gem. §§ 823, 
31 BGB selbst haftet, bleibt der Hauptunternehmer für eventuell entstandene Leitungsschäden und deren 
Regulierung primär gegenüber dem Netzbetreiber haftbar. 
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5. Baumpflanzung/Bebauung im Bereich von Verteilungsanlagen 

 
Von der Begrünung und Bepflanzung innerstädtischer Wege, Straßen und Plätze werden die unterirdischen Vertei- 
lungsanlagen und Freileitungen erfahrungsgemäß erheblich betroffen. 

 
Verschiedene Interessen erfordern die gegenseitige Rücksichtnahme und ein rechtzeitiges Zusammenwirken aller 
Beteiligten bei der Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang 
verweisen wir Sie auf die Hinweise „Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlangen“. Diese wur- 
den vom Arbeitskreis „Baumpflanzungen im Bereich von Verteilungsanlagen“ im Arbeitsausschuss „Kommunaler 
Straßenbau“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in Zusammenarbeit mit der 
DVGW der ATV-ad-hoc-Arbeitsgruppe „Baumstandorte“ im Fachausschuss 1.6 „Ausschreibungen und Ausfüh- 
rungen von Entwässerungsanlagen“ erarbeitet. Dies ist textgleich mit dem DVGW-Merkblatt GW 125 „Bäume, 
unterirdische Leitungen und Kanäle“. 

 
Für unterirdische Trassen gilt zusätzlich: 

 

Bei der Pflanzung im Bereich bestehender unterirdischer Gasleitungen und Kabel sind die Trassen grundsätzlich 
von Baumpflanzungen freizuhalten. Abstände von Baumpflanzungen zu bestehenden Verteilungsanlagen: (Die 
nachfolgenden Maße beziehen sich auf den horizontalen Abstand des Stammes zur Gasleitung bzw. Kabel) 

• Bei einem Abstand von über 2,50 m sind Schutzmaßnahmen in der Regel nicht erforderlich. 
• Bei einem Abstand zwischen 1,00 und 2,50 m ist in Abhängigkeit von Baumart und Leitungstyp der Ein- 

satz von Schutzmaßnahmen zu prüfen und zu entscheiden. 
• Bei einem Abstand unter 1,00 m ist eine Baumpflanzung nur im Ausnahmefall, unter Abwägung der Risi- 

ken, möglich. Besondere Schutzmaßnahmen sind zu vereinbaren. 
• Pflanzgruben sind von Hand anzulegen, wenn die Außenkante einen geringeren Abstand als 0,50 m zur 

bestehenden Gasleitung oder Kabel besitzt. 

 
Der Schutzbereich für 110 kV-Kabelanlagen beträgt 10 m. Innerhalb des Schutzbereiches darf keine Bepflanzung 
mit Gehölzen erfolgen. Der Schutzbereich darf nicht mit Bauwerken überbaut werden. 

Bei geplanten Überbauungen (z. B. Straßen, Parkplätze usw.) sind zur Gewährleistung der erforderlichen Sicher- 
heit eventuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Die hierdurch verursachten Kosten sind durch den Antragstel- 
ler zu tragen. 

 
Sofern Schutzmaßnahmen erforderlich werden, bedürfen diese der Abstimmung zwischen den Beteiligten. 

Möglich sind z. B.: 

• Trennwände aus Stahl, Beton oder wurzelfeste Kunststoffplatten 
• ringförmige Trennwand (Betonrohr / Kanalschacht) 
• Schutzrohre oder längsgeteilte Schutzrohre 

 
Beim Einbau von parallelen Trennwänden müssen diese von der Oberfläche bis mindestens auf Sohlhöhe des Gas- 
leitungs- bzw. Kabelgrabens geführt werden. Sie müssen aus schwer verrottbarem Material (Beton, Stahl, geeig- 
nete Kunststoffe) sein. 

Ungeeignet sind z. B.: 

• dünnwandige Folien < 2mm, Abdeckhauben, Trennwände mit ungeschützten Fugen 
• Kabelkanalformsteine aus Beton 

 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Kundencenter/Standorte gerne zur Verfügung. 
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Für Freileitungen gilt: 
 

Unter Freileitungen sind grundsätzlich keine Bauwerke zu errichten. Die Errichtung von Bauwerken ist nur mög- 
lich, wenn die innerhalb der vor genannten Normen geforderten Abstände nachgewiesen werden. 

Verbindungen und Abspannungen, Plakate, Planen und sonstige Teile dürfen an Masten von Freileitungen nicht 
angebracht werden 

 
Baumpflanzungen in der Nähe unserer Freileitungen stimmen wir grundsätzlich nicht zu, da diese bedingt durch 
den Baumwuchs, zur Beeinträchtigung der Versorgungszuverlässigkeit unserer Kunden führen können. 

Die Zugänglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jederzeit zu 
gewährleisten. 

 
Bei geplanten Straßen hat der Abstand zwischen Fahrbahnkante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zuge- 
wandt sind, mindestens 15 m zu betragen. Maßnahmen des Anfahrschutzes müssen im Einzelfall gesondert abge- 
stimmt werden. 

 
Bei der Kreuzung mit Straßen und befahrbaren Verkehrsflächen aller Art ist gemäß DIN EN 50341 zwischen Fahr- 
bahnoberkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei größtmöglichem Leiterseildurchhang von 7 m einzuhalten. 
Die Ermittlung des größten Leiterseildurchhanges und des seitlichen Ausschwingens erfolgt unter Berücksichti- 
gung der DIN EN 50341. Es ist deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt beim Netzbetreiber zur Prüfung auf Ein- 
haltung der nach DIN EN 50341 geforderten Abstände eingereicht wird, aus der die Fahrbahnhöhe, bisherige Ge- 
ländehöhe und benachbarten Maststandorte hervorgehen. 
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Sonja Kiskemper

Von: BIL Leitungsauskunft <no-reply@bil-leitungsauskunft.de>
Gesendet: Freitag, 29. April 2022 15:25
An: info@stadtbauarchitekten-nb.de
Betreff: BIL Anfragestatus - BPlan 4 "Sarnow-Hermannshof" (20220429-0532)

Sehr geehrte(r) Frau Sonja Kiskemper,  

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Bauanfrage eingestellt.  

Ihre Anfrage "BPlan 4 "Sarnow-Hermannshof"" (20220429-0532) wurde an die folgenden Teilnehmer zur 
Beantwortung übermittelt.  

Zuständige Teilnehmer : 

Keine zuständigen Teilnehmer  

Link zu Ihrer Anfrage im BIL Portal  

Wie geht es weiter? 
Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen Ihnen die 
entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt der Bearbeitung 
werden Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie 
jederzeit im BIL-Portal einsehen.  

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.  

Häufige Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs beantwortet: 
https://bil-leitungsauskunft.de/faq  

WICHTIG 
Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche Stellungnahmen aller betroffenen 
Netzbetreiber vollständig und lesbar zur Verfügung stehen! 
Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen Netzbetreibern direkt in Verbindung zu 
setzen.  

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über unseren 
Kooperationspartner können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von Ihrer Baumaßnahme betroffen 
sein könnten. ALIZ verfügt im Bundesgebiet über eine umfangreiche Schutzflächendatenbank mit über 
15.000 Leitungsbetreibern. Erhöhen Sie Ihre Planungssicherheit, fragen Sie zusätzlich auch ALIZ an. 
Hierzu nutzen Sie bitte die im BIL-Portal integrierten Funktionen der ALIZ-Recherche. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr BIL Team  

 

Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Antworten auf diese E-Mail werden nicht gelesen! Sollten Sie 
technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an support@bil-leitungsauskunft.de. 
Mit allen weiteren Anliegen rund um BIL wenden Sie sich bitte an info@bil-leitungsauskunft.de.  
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Diese Anfrage wurde über das Portal der BIL Leitungsauskunft versendet. Vertretungsberechtigte Vorstände: Dipl.-Ing. Jens Focke 
und Rechtsanwalt Markus Heinrich. Sitz der eingetragenen Genossenschaft: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany, 
eingetragen beim Registergericht Amtsgericht Bonn. Register-Nr.: GnR394. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a 
Umsatzsteuergesetz / VAT-ID: DE 815 571 550. Steuer-Nummer: 5206/5897/0207.  

This E-Mail was sent via the Portal of BIL Leitungsauskunft. Authorised Managing Directors: Dipl.-Ing. Jens Focke and Advocate 
Markus Heinrich. Registered office and German headquarters: Josef-Wirmer Straße 1-3, 53123 Bonn, Germany. The company is 
recorded in the commercial register of the City of Bonn District Court under number GnR394. VAT-ID: DE 815 571 550. German 
Tax ID: 5206/5897/0207.  

Diese E-Mail (mit zugehörigen Dateien) enthält möglicherweise Informationen, die vertraulich sind, dem Urheberrecht unterliegen 
oder ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Falls Sie diese Nachricht irrtümlicherweise erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte 
umgehend unter info@bil-leitungsauskunft.de, und löschen Sie bitte diese E-Mail und ihre Antwort darauf. Sämtliche aufgeführten 
Ansichten oder Meinungen sind ausschließlich diejenigen des Autors und entsprechen nicht notwendigerweise denen der BIL eG. 
Alle Rechte vorbehalten!  

This E-Mail (and any attachments) may be confidential and protected by legal privilege. If you are not the intended recipient please 
notify us immediately using info@bil-leitungsauskunft.de and delete this E-Mail and your reply from your system. All the views and 
opinions published here are solely based on the author's own opinion and should not be considered necessarily as reflecting the 
opinion of BIL eG. All rights reserved!  
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Sonja Kiskemper

Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland 
<koordinationsanfragen.de@vodafone.com>

Gesendet: Dienstag, 31. Mai 2022 15:33
An: kiskemper@stadtbauarchitekten-nb.de
Betreff: Stellungnahme S01161077, VF und VFKD, Gemeinde Sarnow, 

Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Sarnow-Hermannshof“

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
stadtbau.architekten | Architekt BDA Lutz Braun - Sonja Kiskemper 
Johannesstraße 1 
17034 Neubrandenburg 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01161077 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 31.05.2022 
Gemeinde Sarnow, Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Sarnow-Hermannshof“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 29.04.2022. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 
geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen 
ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 



 

 
 

 
 
 

 
 

  
www.50hertz.com 

 

 
 

Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Sarnow -Hermannshof“ der Gemeinde  Sarnow 

 

 
Sehr geehrter Herr Braun, 

 
Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 
  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  
  
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 
  
Freundliche Grüße 

  
50Hertz Transmission GmbH 
  

    
Kretschmer                                      Atzrodt 
  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
  
 
 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 
TG 
Netzbetrieb 
 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 

 
Datum 
03.05.2022 

 
Unser Zeichen 
2022-002332-01-TG 

 
Ansprechpartner/in 
Frau Froeb 

 
Telef on-Durchwahl 
030-5150-3495 
 

Fax-Durchwahl 
 
 

E-Mail 
leitungsauskunf t@50hertz.com 
 
Ihre Zeichen 
 
 
Ihre Nachricht v om 
26.04.2022 
 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 
Christiaan Peeters 
 
Geschäf tsf ührer 
Stef an Kapf erer, Vorsitz 
Dr. Dirk Biermann 
Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 
Marco Nix 
 

 
Sitz der Gesellschaf t 
Berlin 
 
Handelsregister 
Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 
 
Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 
BLZ 512 106 00 
Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 
DE75 5121 0600 9223 7410 19 
BIC: BNPADEFF 
 
USt.-Id.-Nr. DE813473551 
 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
stadtbau.architekten-nb 
Architekt Lutz Braun 
Johannesstraße 1  
17034 Neubrandenburg 
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Öffnungszeiten: Mo. - Do.:  08:30 - 14:30; Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr
Bankverbindung: BBk - Filiale Rostock -, IBAN: DE76 1300 0000 0013 0010 33, BIC: MARKDEF1130
ÖPNV: Buslinie 1 (Dänholm)

www.zoll.de

Hauptzollamt Stralsund

POSTANSCHRIFT Hauptzollamt Stralsund, Postfach 22 64, 18409 Stralsund

nur per E-Mail

stadtbau.architekten
Johannesstraße 1
17034 Neubrandenburg

info@stadtbauarchitekten-nb.de

BEARBEITET VON Hänsch
TEL 0 38 31. 3 56 - 1339 (oder 3 56 - 0)
FAX 0 38 31. 3 56 - 13 20

E-MAIL poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de
DE-MAIL poststelle.hza-stralsund@zoll.de-mail.de
DATUM 10.05.2022

BETREFF Bebauungsplan Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof"

BEZUG Ihr Schreiben vom 26.04.2022

ANLAGEN

GZ Z 2316 B - BB 047/2022 - B 110001 (G 120012) (bei Antwort bitte angeben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB merke ich zu dem Entwurf Bebauungs-

plan Nr. 4 "Solarpark Sarnow-Hermannshof" folgendes an:

1

Ich erhebe aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen den Ent-

wurf.

2

Darüber hinaus gebe ich folgende Hinweise:

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, Anlage 1

C der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht

unterworfenen Gebiete � GrenzAV -). Insoweit weise ich rein vorsorglich auf das Betretungs-

recht im grenznahen Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während etwaiger Bau-

phasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin.



Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und

-besitzer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge ein-

richten, das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Sätze 2 und 3

ebendort).

Für Rückfragen steht der Unterzeichner gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Böhning

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.
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Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Bankverbindung: Landeszentralkasse M-V Telefon: 03834 559-87702 
Greifswald Deutsche Bundesbank Filiale Rostock Telefax: 03834 559-87703 
Am Gorzberg, Haus 8 IBAN: DE23 1300 0000 0013 0015 02 poststelle@hgw.sbl-mv.de 
17489 Greifswald BIC: MARKDEF1130 www.sbl-mv.de 

Bebauungsplan Nr. 4 „Solarpark Sarnow-Hermannshof” Gemeinde Sarnow 

Hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem.                       
§ 4 Absatz 1 BauGB  
Ihr Schreiben vom 26.04.2022 (per Mail) ohne Anlagen, Ihr Zeichen: - 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die oben genannte Unterlage wurde im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald 
überprüft.  
Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 4 „Solarpark 
Sarnow-Hermannshof” Gemeinde Sarnowkein Grundbesitz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, so dass unsererseits hierzu weder Anregungen noch Bedenken vorzubringen sind. 
Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich im Verfahrensgebiet forst- oder landwirtschaftliche 
sowie für Naturschutzzwecke genutzte Landesflächen befinden. 
Für eventuelle Hinweise und Anregungen zu diesen, nicht durch das Staatliche Bau- und Lie-
genschaftsamt Greifswald verwalteten Grundstücken, sind die jeweiligen Ressortverwaltungen 
zuständig. 
Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eine Einbindung die-
ser Fachverwaltungen erfolgt ist. 
 
Auf eine weitere Beteiligung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald im Pla-
nungsverfahren wird verzichtet. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag       
 
 
 
 
gez. Stoldt        

Sachbearbeiterin Bauaufsicht 

 Staatliches Bau- und 
Liegenschaftsamt Greifswald 

 

  

 
 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald    
 17489 Greifswald, Am Gorzberg, Haus 8    

 Stadtbau.architekten 
Johannesstr. 1 
17034 Neubrandenburg 
 
Per Mail: braun@stadtbauarchitekten-nb.de 
 
 
 

  

Bearbeitet von: Frau Stoldt 

Tel.:  +49 3834 559 87715 

AZ: HGW-B1028-BP Nr.4_Sar-
now_Apr2022/L1411 
isabel.stoldt@hgw.sbl-mv.de 

Greifswald, 20.05.2022 
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NABU Mecklenburg-Vorpommern - Wismarsche Str. 146 - 19053 Schwerin 

stadtbau.architekten 

Johannesstraße 1 

17034 Neubrandenburg 

z.H.V. Frau Sonja Kiskemper 

Frühzeitige Beteiligung 

Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 4 „Solarpark Sarnow-Hermannshof” 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 29. April 2022 informierten Sie den NABU M-V über die Mög- 

lichkeit der frühzeitigen Beteiligung zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 4 „So- 

larpark Sarnow-Hermannshof“. 

Der NABU befürwortet den naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren 

Energien und damit auch von Photovoltaikanlagen, die einen wichtigen Teil zur 

Umsetzung der Energiewende beitragen. Leider steht der Fokus beim Ausbau der 

Solarenergie noch immer nicht auf die Bebauung von Dächern auf Gebäuden 

und sonstigen versiegelten Flächen. Dies ist aus Sicht des NABU dringend 

notwendig! Mit den Vorstößen von Minister Backhaus für die Nutzung von PV 

auf Ackerflächen, die Anpassung des EEG 2021 und des gemeinsamen 

Eckpunktepapiers von BMWK, BMUV und BMEL, geht der NABU von einem 

verstärkten (unkontrollierten) flächenhaften Ausbau von PV in den Gemeinden 

aus. 

Bei der naturschutzfachlichen Bewertung bestehen noch generell Lücken 

bezüglich sicherer Kenntnisse über Kurz- aber vor allem Langzeit-Auswirkungen 

von einzelnen PV-FFA, und die kumulative Wirkung bei mehreren 

Anlagestandorten. So bspw. zum Meideverhalten von Arten. Die Wissenslücke 

bezieht sich nicht nur auf die Betriebsphase, sondern u.a. auch auf Wartung und 

Rückbau der Anlagen. Nur ein fundiertes Wissen kann zu gezielteren 

Monitoringauflagen bzw. Ausgleichsmaßnahmen und somit auch schnelleren 

Genehmigungen führen. Allgemein setzt der NABU sich zudem für die 

Umsetzung sogenannter Nature Based Solutions (NBS) ein, also naturbasierte 

Lösungen um Konflikte zu lösen oder zumindest zu entschärfen. 

Der NABU hat gemeinsam mit dem Bundesverband Solarwirtschaft einen 

Kriterienkatalog für die naturverträgliche Errichtung von Solarparks 

„IN /NABU 
  

Wismarsche Straße 146 

19053 Schwerin 

Landesgeschäftsstelle 

Leonie Nikrandt (Landschaftsökolog.) 

Naturschutzreferentin 

038559389813 

Leonie. Nikrandt@NABU-MV.de 

Schwerin, 16.05.2022 

NABU Mecklenburg-Vorpommern 

Wismarsche Straße 146 

19053 Schwerin 

Tel. +49 (0385)59 38 98 0 

Fax +49 (0385)59 38 98 29 

lgs@NABU-MV.de 

www.NABU-MV.de 

Geschäftskonto 

GLS Bank Bochum 

BLZ 430 609 67 
Konto 2045 381 600 

IBAN DE98 4306 0967 2045 3816 00 

BIC GENODEMIGLS 

USt-IdNr. DE 166961701 

Spendenkonto 

GLS Bank Bochum 

BLZ 430 609 67 

Konto 2045 381 601 

IBAN DE71 4306 0967 2045 3816 01 

BIC GENODEMIGLS 

Der NABU ist ein staatlich anerkannter 

Naturschutzverband (nach $ 63 BNatSchG) 

und Partner von Birdlife International. 

Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar. Erbschaften und Vermächtnisse 

an den NABU sind steuerbefreit. 

Vereinsregister VR 13 AG Rostock



veröffentlicht. Der Katalog umfasst Empfehlungen, um die biologische Vielfalt in 

und um Solarparks herum zu erhalten und ist unter folgendem Link zu finden 

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/solarenergie/17062 

9-nabu-kriterien-solarparks.pdf 

Wir fordern zur Beachtung der dort aufgeführten Empfehlungen auf. Dort heißt 

es u.a. „Ein Eingriff in Schutzgebiete ist auszuschließen. Ausnahmen hiervon sind 

nur in Naturparken sowie im Einzelfall in Landschaftsschutzgebieten 

denkbar.‘ Der NABU MV legt zudem besonderen Wert auf den Schutz von 

tradierten Nahrungsflächen (zumeist Dauergrünland), welche von gefährdeten 

Arten wie dem Schwarzstorch, dem Schreiadler und den heimischen Milanen 

genutzt werden. Auch der Bau auf Grünland-Moorböden und Grünland in 

Vogelschutzgebieten wird als besonders kritisch angesehen. Ausnahmen auf 

Moorböden können durch eine im Zusammenhang stehende Wiedervernässung 

gegeben sein. Ein detailliertes Positionspapier des NABU Bundesverbandes in 

Zusammenarbeit mit den Landesverbänden zu Solaranlagen könne Sie hier 

finden: 

https://www.nabu.de/presse/pressemitteilungen/index.php?popup=true&show 

=34062&db=presseservice 

Kernforderungen des NABU sind 

-  Förderpriorität auf Dachflächen 

-  Naturverträgliche Standortwahl 

- Nutzung von Synergiepotenzialen 

- Ökologische Gestaltung 

- Erarbeitung eines bundesweiten modularen Monitoringkonzepts 

- Einsatz von regionalem Wildpflanzen-Saatgut 

-  Vertiefte Forschung, bspw. zu PV und Wiedervernässung auf 

degradierten Moorstandorten. 

Flächen die verbindlich frei von Solarparks gehalten werden müssen sind aus 

Sicht des NABU: 

-  Naturschutzgebiete, Nationalparks, Kern- und Pflegezonen von 

Biosphärenreservaten (BSR), geschützte Landschaftsbestandteile, 

Naturdenkmäler, Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (Ramsar- 

Gebiete) 

-  Bewaldete Bereiche nach dem Bundeswaldgesetz 

-  Landes-, bundes- oder europaweit bedeutsame Brut-, Nahrungs- und 

Rastflächen von Wiesenlimikolen und anderer Wat- und Wasservogelar- 

ten 

- Gesetzlich geschützte Biotope nach $ 30 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG), unter anderem Streuobstwiesen oder wertvolle Trockenra- 

sen-Habitate 

- _ FFH-Gebiete (FFH-Lebensraumtypen): Die Flächenbeanspruchung von 

Solarparks stehen dem Erhalt, der Verbesserung und Wiederherstellung 

von Lebensraumtypen und oft sehr kleinteiligen Habitaten der Anhangs- 

Arten der FFH-RL entgegen.



- Ökologisch hochwertige Flächen ohne Schutzstatus, aber mit stark ge- 

fährdeten Artvorkommen, z. B. Gebiete mit seltener Ackerwildkraut- 

Flora, etwa in den sogenannten landwirtschaftlich benachteiligten Ge- 

bieten 

- Schutzgebiete aller Kategorien, die auf das 30-Prozent-Ziel der EU-Bio- 

diversitätsstrategie angerechnet werden 

-  Floating Photovoltaik (FPV) auf natürlichen Gewässern ist auszuschlie- 

Ben. 

Der Vorstand des NABU M-V hat im Mai 2022 beschlossen, dass die Errichtung 

von Freiflächen-PV-Anlagen auf mineralischem Grünland und auf naturnahen 

Moorböden in MV abgelehnt wird. Grund dafür ist die Seltenheit von Grünland 

auf Mineralböden in M-V sowie der hohe Klima- und Naturschutzwert von (na- 

turnahen) Mooren. Auf entwässerten Moorböden können diese Anlagen aus 

Sicht des NABU M-V toleriert werden, wenn die Genehmigungen zugleich die 

Wiedervernässung des Torfkörpers und Torferhalt und die Möglichkeit der Nut- 

zung natürlich aufwachsender Biomasse festlegen. 

Im vorliegenden Fall liegt ein isoliertes Stück Grünland bzw. eine randliche 

Teilfläche Grünland im Plangebiet. Diese sind von der Bebauung mit PV-Anlagen 

freizuhalten. Zudem ist ein genauer Blick auf die mögliche Betroffenheit der Art 

Schreiadler zu legen, welch im 6-km Radius mit wahrscheinlich 2 Brutrevieren 

vorkommt. Bei der Abfrage von Großvogeldaten beim LUNG ist eine mögliche 

Betroffenheit insbesondere zu beachten. 

Weiterhin sieht der NABU bei der Ausgestaltung des Solarparks noch Potenzial, 

durch die Verringerung der überschirmten Grundfläche auf 40% die 

Individuendichte von Insekten, Reptilien und Vögel zu erhöhen. Derzeit liegt die 

Begrenzung bei 0.7, also weit darüber hinaus. 

Sonstiges: Dem NABU wurde aus den Unterlagen nicht klar, ob eine Begrenzung 

der Modultischtiefe vorgesehen ist? Der NABU sieht eine Tiefe von maximal 5 m 

als vertretbar an. 

Wir bitten um Weiterleitung unserer Stellungnahme an die unB und weitere 

relevante Träger und planen eine Fortführung der Beteiligung. 

Mit freundlichen Grüßen 

2.077372 
Leonie Nikrandt 

Naturschutzreferentin NABU MV

09.04.2026

Herold
Öffentlichung
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